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1. EINLEITUNG  

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans  

(Nr. 1a der Anlage zu § 2a BauGB) 

1.1.1 Grundlagen zur Entwicklung des Industriegebietes Linsler Feld 

Die Gemeinde Überherrn beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit der Strukturholding Saar 

GmbH (SHS) die Erschließung des Gewerbe- und Industriegebiets ĂLinslerfeldñ vorzuberei-

ten. Am Standort entwickelt die SVOLT Energy Technology GmbH ein Werk zur Herstellung 

von zu Modulen zusammengesetzten Batteriezellen mit einer Leistung von 24 GWh in der 

Endausbaustufe, einschließlich der für den Produktionsprozess benötigen und erforderli-

chen technischen Nebengebäuden zur Energieerzeugung, zur Lagerung von chemischen 

Prozessstoffen, zur Endproduktlagerung sowie zur Wasserhaltung in den Bereichen Nieder-

schlagswasser, Abwasser und Trinkwasser. Der Standort des geplanten Vorhabens liegt 

östlich der Siedlungslage Überherrn, zwischen der B 269, L 168 und L 279. Wegen des Flä-

chenbedarfs in einer Größenordnung von mindestens 70 ha innerhalb einer zusammenhän-

genden Fläche sind umsetzungsbegleitend nicht nur die Verlegung der Landesstraßen 

L 168 und L 279, sondern auch die Verlegung der Trinkwasserhaupttransportleitung als inf-

rastrukturelle Folgemaßnahmen erforderlich und werden unmittelbar durch das Batteriezell-

werk bedingt. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ĂIndustriegebiet Linsler Feldñ plant die Gemeinde 

Überherrn die Ausweisung neuer Industrieflächen sowie die Teiländerung des Flächennut-

zungsplans (aus dem Jahr 2006) im Bereich des Plangebiets. Damit soll dem Bedarf an 

großen, zusammenhängenden Flächen für die Entwicklung des geplanten Vorhabens ent-

sprochen werden. 

1.1.2 Rechtliche Grundlagen 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll gem. § 12 Abs. 3a BauGB eine Baugebietska-

tegorie der BauNVO ï Industriegebiet gem. § 9 BauNVO - allgemein - und unter Berück-

sichtigung der umweltbezogenen Rahmenbedingungen zum Vorhabenstandort ï Ăkonser-

vativ einh¿llendñ ï als ĂGrºÇter Anzunehmender Umweltressourcenvertrªglicher Planungs-

fallñ (GAUP) festgesetzt werden.  

Der Bau einer Industriezone für Industrieanlagen, für die im bisherigen Außenbereich im 

Sinne des § 35 des BauGB ein Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zulässigen Grund-

fläche im Sinne des § 19 Absatz 2 der BauNVO oder einer festgesetzten Größe der Grund-

fläche von insgesamt 100.000 m² (10 ha) oder mehr, stellt gem. Anlage 1 Nr. 18.5 Spalte 1 

zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ein UVP-pflichtiges Vorhaben 

dar. Das Vorhaben unterfällt wegen seiner Flächengröße (ca. 69 ha) dieser Vorschrift.  

Gemäß § 2 Abs. 4 i.V.m. § 2a BauGB erfolgt die Prüfung im Zuge des Bebauungsplanauf-

stellungsverfahrens in der Systematik der Anlage 1 zum BauGB und wird im Umweltbericht 

als gesonderter Teil der Begründung dargelegt. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der 

Abwägung zu berücksichtigen.  

Die Umweltressourcen Boden, Wasser, Klima / Luft, Natur- und Artenschutz, Immissions-

schutz, Luftreinhaltung, Orts- und Landschaftsbild und Gefahrenabwehr bilden die für den 

Standort und das Vorhaben maßgeblichen einhüllenden Standortvorgaben in Bezug auf die 
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rechtlich zulässige Planung. Der kommunale Planungsansatz zielt auf die Nichtbeeinträch-

tigung dieser Ressourcen (Verträglichkeit). 

Vor der wesentlichen Änderung einer Landesstraße muss grundsätzlich eine Planfeststel-

lung erfolgen; einschlägig ist § 39 Abs. 1 StrG (Straßengesetz) Saarland. Die Planfeststel-

lung kann jedoch durch einen ĂBebauungsplan nach Ä 9 BauGBñ ersetzt werden; einschlägig 

ist Ä 39 Abs. 3 Satz 1 StrG SL. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist Ăein Bauleitplan 

wie jeder andereñ, f¿r den die gleichen materiellen Anforderungen und Verfahrensanforde-

rungen der §§ 2 ff. BauGB gelten. 

Der Neu oder Ausbau einer Ăsonstigen StraÇe mit Ausnahme von Geh oder Radwegen, 

vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im Saarlªndischen StraÇengesetzñ unterliegt 

gem. Anlage 1 Nr. 1.3 der Pflicht zur allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 7 Absatz 

1 Satz 1 des saarländischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Der Bau und 

die Verlegung der Landesstraßen L 168 und L 279 unterfallen dieser Vorschrift.  

Gemäß § 2 Abs. 4 i.V.m. § 2a BauGB erfolgt die Prüfung im Zuge des Bebauungsplanauf-

stellungsverfahrens in der Systematik der Anlage 1 zum BauGB und wird im Umweltbericht 

als gesonderter Teil der Begründung dargelegt. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der 

Abwägung zu berücksichtigen.  

 

1.1.3 Lage und Größe des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Gemeinde Überherrn, im Ortsteil 

Wohnstadt. 

Das Gebiet wird wie folgt umgrenzt: 

¶ im Norden von einer Photovoltaikanlage und der stillgelegten Bahnlinie Bisten - Wad-

gassen 

¶ im Osten vom Ortsteil Friedrichweiler der Gemeinde Wadgassen 

¶ im Süden vom FFH- und Vogelschutzgebiet Warndt, 

¶ im Westen von der B 269 sowie der Ortslage von Überherrn-Wohnstadt 

 

Die Lage des Plangebietes sowie der aktuelle Masterplan sind in den nachfolgenden Abbil-

dung dargestellt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst einschließlich der Er-

schließungsstraßen sowie der Grün- und Ausgleichsflächen insgesamt ca. 99 ha. 
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Abb. 1.1-1: Lage des Plangebietes in der Region 

Erläuterungen: schwarzer Kreis = Lage des Plangebiets,  

                         Quelle: Openstreetmap-Mitwirkende 

  



Gemeinde Überherrn Umweltbericht 

Bebauungsplan ĂLinsler Feldñ  

31.01.2024 Seite 16 

Abb. 1.1-2: Übersichtslageplan 

 

Erläuterung: gerissene Linie = Geltungsbereich des Bebauungsplans ĂIG Linsler Feldñ 

 

Lisdorfer Berg 

Friedrichweiler 

Überherrn 

Warndt 

Bist 

ĂIm Hªsfeldñ 



Gemeinde Überherrn Umweltbericht 

Bebauungsplan ĂLinsler Feldñ  

31.01.2024 Seite 17 

Abb. 1.1-3: Aktueller Masterplan 

 

Quelle: Drees & Sommer 2023 
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1.1.4 Bestehende Bebauungspläne mit Bezug zum Planvorhaben 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans überschneidet sich mit den Geltungsbereichen 

anderer Bebauungspläne. 

1.1.4.1 Bebauungsplan und Teilªnderung des Flªchennutzungsplans ĂGewerbe- und 

Industriegebiet Linslerfeldñ  

Der Gemeinderat hat am 20.12.2018 gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 des Baugesetzbu-

ches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 

3634) die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes ĂGewerbe- und 

Industriegebiet Linslerfeldñ in der Gemeinde ¦berherrn beschlossen. Die Gemeinde plante 

zum damaligen Zeitpunkt die Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Linslerfeld 

als Ersatz für das nicht realisierbare Gewerbegebiet "Eurozone". Der Geltungsbereich um-

fasste eine Fläche von ca. 56 ha und beschränkte sich auf den Bereich zwischen L 168, 

L 279, B 269 und den südlich angrenzenden Waldrand des Warndts. 

1.1.4.2 Bebauungsplan ĂSolarpark ĂLinslerhofñ ¦berherrnñ 

Nördlich der L 168 existiert der rechtswirksame Bebauungsplan Solarpark Linslerhof Über-

herrn. Hier sind derzeit Flächen für die Landwirtschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB, 

Maßnahmenflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sowie Straßenverkehrsflächen gem. § 9 

Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. Darüber hinaus setzt dieser Bebauungsplan entlang der 

stillgelegten Bahnlinie ein Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweck-

bestimmung ĂSolarpark, Photovoltaikfreiflªchenanlageñ fest. 

Abb. 1.1-3: Bebauungsplan ĂSolarpark, Linslerhofñ 

 

Erlªuterungen: hellrote Flªche = Lage des Plangebiets ĂSolarpark Linslerhofñ 
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1.1.5 Planfeststellungsbeschluss für den Bau der B 269 zwischen Überherrn und 

B 51 Ensdorf  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst darüber hinaus Flächen (ca. 18 ha), die 

zum Teil innerhalb des Genehmigungsbereiches des Planfeststellungsbeschlusses für die 

Bundesstraße B 269 liegen.  

Abb. 1.1-4: Grenzen des Planfeststellungsbeschlusses der B 269 

 

Erläuterungen: schwarze Linie = Industriegebiet ĂLinslerfeldñ, rote Linie = Solarpark ĂLinslerhofñ,  

blaue Linie = Planfeststellungsgrenze B 269 

 

1.2 Aufgabenstellung und Methodik des Umweltberichts und des Grünord-

nungsplans 

1.2.1 Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 i.V.m. § 2a BauGB erfolgt die Prüfung im Zuge des Bebauungsplanauf-

stellungsverfahrens in der Systematik der Anlage 1 zum BauGB und wird im Umweltbericht 

als gesonderter Teil der Begründung dargelegt. Der Umweltbericht dokumentiert die folgen-

den hier vereinfacht dargestellten Arbeitsschritte sowie deren Ergebnisse:  

Beschreibung der Planung 

Die Planung bzw. das Planvorhaben soll in einer Kurzdarstellung bezüglich des Inhalts und 

der Ziele sowie der Beziehung zu anderen relevanten Vorhaben und Planungen einleitend 

beschrieben werden. Ebenfalls wird dargestellt, wie die geltenden Ziele des Umweltschut-

zes und die Art der Anwendung zur Erreichbarkeit dieser Zielsetzung bei der Ausarbeitung 

des Plans berücksichtigt wurden. 
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Ermittlung und Bewertung der räumlichen Ausgangssituation 

Ziel ist die Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes der sogenann-

ten (Umwelt)-Schutzgüter, welche voraussichtlich durch das Planvorhaben beeinträchtigt 

werden. Für die abzuprüfenden Schutzgüter erfolgt innerhalb des Plangebiets (z.B. Pflan-

zen, Tiere, Kultur- und Sachgüter) und falls erforderlich auch über das .Plangebiet hinaus 

(z.B. Schutzgüter Mensch, Grundwasser oder Klima/Luft) eine Bestandserfassung der örtli-

chen Ausprägung der Schutzgüter. Hierzu erfolgten Kartierungen und Begehungen des Ge-

ländes sowie die Auswertung vorliegender Datengrundlagen zu den Standortbegebenhei-

ten. Neben der Erfassung der schutzgutbezogenen Informationen erfolgte auch gegebenen-

falls die Erfassung vorhandener Vorbelastungen für das jeweilige Schutzgut. 

Prognose von Umweltauswirkungen  

Nach der Bestandserfassung und -bewertung erfolgt für die einzelnen Schutzgüter die Prog-

nose der Auswirkungen. Eine entscheidungsvorbereitende Bewertung hat sich an den ge-

setzlichen Umweltanforderungen zu orientieren. So wird im § 25 UVPG eine Berücksichti-

gung und Bewertung der Umweltauswirkungen Ănach MaÇgabe der geltenden Gesetzeñ ge-

fordert. In der UVP-Verwaltungsvorschrift (UVPVwV) wird unter Kap. 0.6.1.1 präzisiert, dass 

es bei der Bewertung der Umweltauswirkungen um die Auslegung und Anwendung der um-

weltbezogenen Tatbestandsmerkmale einschlägiger Fachgesetzte auf den entscheidungs-

erheblichen Sachverhalt geht. Neben den Fachgesetzen sind auch untergesetzliche Ver-

ordnungen und Verwaltungsvorschriften zur Konkretisierung zu berücksichtigen. Hinsicht-

lich der darzustellenden Beeinträchtigungen erfolgt eine Bewertung in mehrstufigen Bewer-

tungsskalen.  

In der Umweltpr¿fung sind auch die Projektauswirkungen auf das Schutzgut ĂSonstige 

Sachg¿terñ insbesondere unter dem Aspekt spezifischer Funktionen derselben zu erfassen. 

In vorliegendem Umweltbericht werden die Land- und Forstwirtschaft als Teilschutzgüter 

(Schutzgut ĂSonstige Sachg¿ter) in eigenstªndigen Kapiteln betrachtet. 

In der Umweltprüfung ist neben der Darstellung der Auswirkungen durch die Planung auch 

eine Prognose hinsichtlich der Umweltentwicklung ohne Durchführung der Planung zu er-

stellen.  

Planungsalternativen 

Sofern sich bei der Planung Alternativen ergeben, werden deren Auswirkungen auf unter-

schiedlichen Planungsebenen untersucht und miteinander verglichen. 

Darstellung der Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung von Umweltauswir-

kungen und zur Kompensation von Eingriffen  

Die Vermeidung, die Minderung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-

gungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

haltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB bezeichneten Bestandteilen sind in der Abwä-

gung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen.  

Die Kompensation, Vermeidung oder Minimierung der Eingriffe erfolgt durch geeignete Dar-

stellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 BauGB als Flächen oder Maßnahmen 

gemäß Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) oder Hinweise im Bebauungsplan.  
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Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raum-

ordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können die Dar-

stellungen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen (ex-

terne Ausgleichsmaßnahmen). 

Empfehlungen zum Monitoring 

Nach der Realisierung des Vorhabens wird neben der Überwachung der prognostizierten 

Auswirkungen auch eine Überprüfung der umgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und 

Kompensationsmaßnahmen erforderlich.  

 

1.2.2 Grünordnungsplan 

Die geplanten Nutzungen im Plangebiet stellen entsprechend § 14 BNatSchG einen Eingriff 

in Natur und Landschaft dar. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde da-

her ein Grünordnungsplan erarbeitet, in dem die voraussichtlichen Eingriffe in Natur und 

Landschaft erfasst und bewertet sowie erforderliche Ausgleichsmaßnahmen dargestellt wer-

den. Um eine Doppelung von relevanten Informationen zu vermeiden, werden die entspre-

chend § 1a (3) BauGB notwendigen zusätzlichen Inhalte zur Abarbeitung der Eingriffsrege-

lung (v.a. Ökologische Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz) in den hier vorliegenden Umweltbericht 

integriert. 

Wesentliche Aufgaben des Grünordnungsplans sind darüber hinaus 

¶ die Darstellung und Begründung der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und 

Ausgleich des ökologischen Eingriffs, 

¶ die Freiraumplanung unter Berücksichtigung bestehender und geplanter Nutzungsan-

sprüche, sowie 

¶ die Eingliederung der geplanten Nutzungen in die Landschaft unter Berücksichtigung 

der lokaltypischen Ausstattung der Kulturlandschaft und ortsüblicher Bauweisen. 

 

1.3 Beschreibung des Vorhabens 

Am Standort Überherrn wird ein modernes Batteriezellenwerk mit 24 GWh Produktionska-

pazität in der finalen Ausbaustufe geplant, was einer Batterieproduktionsleistung von 

300.000 bis 500.000 Batterien für E-Fahrzeuge pro Jahr entspricht. In einem ersten Bauab-

schnitt wird die Produktionskapazität 12 GWh angestrebt. In weiteren Bauabschnitten plant 

der Vorhabenträger in Abhängigkeit der Kundennachfrage die schrittweise Erweiterung der 

Produktionskapazität um jeweils 6 GWh. In der finalen Ausbaustufe werden somit 24 GWh 

realisiert. Das geplante Batteriezellwerk ist nach Unternehmensangaben eine Hightech-

Fabrikationsanlage mit einem zu 100 % vollautomatisch gesteuerten Ablauf in der Pro-

duktherstellung. Die Fabrikationsbereiche der gesamten Anlage sind funktional nach Pro-

zessen unterteilt. Die Prozesse lassen sich unterteilen in ĂKathoden-Produktionñ, ĂVorpro-

duktion Batteriezellenñ, ĂBatteriezellen-Montageñ und ĂBatteriezellenformierungñ sowie ĂBat-

teriezellentestñ. 

Zur Erschließung des Batteriezellwerkes sind drei Verkehrsknotenpunkte zur Anbindung 

des Batteriezellwerks an die Landesstraße L 168 vorgesehen. Die Anschlüsse liegen je im 
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Westen, Norden sowie Osten des Standortes. Alle Knotenpunkte werden im Zuge der erfor-

derlichen Folgemaßnahmen der bereichsweisen Verlegung der L 168 geplant und realisiert.  

Zudem ist eine fuß-, rad- und ÖPNV-basierte Anbindung an den Siedlungskörper der Ge-

meinde Überherrn und darüber hinaus vorgesehen. 

Das geplante Werkslayout lªsst sich in drei Bauzonen unterteilen. Die ĂBauzone 1ñ bildet 

die beiden nördlichen und südlichen Produktionslinien, welche baulich und räumlich vonei-

nander getrennt sind. Jede der beiden Produktionslinien ist maximal 750 Meter in Ost-West-

Ausrichtung lang, um alle erforderlichen technischen Produktionsschritte aneinandergereiht 

abzubilden, in denen die unterschiedlichen Produktionsprozesse stattfinden.  

Zwischen den beiden Linien sind die der Produktion aus technischer sowie betriebsinfra-

struktureller Sicht dienlichen Nebenanlagen und Nebengebªude verortet (ĂBauzone 2ñ). 

Diese Anlagen liegen bandartig aufgereiht und umfassen u.a. die ĂEnergiezentraleñ sowie 

Lagerhäuser für benötigte Chemikalien. Im östlichen Bereich des Werksgeländes sind Ne-

benanlagen wie Sozial- und Verwaltungsgebäude gruppiert. Die ĂBauzone 3ñ befindet sich 

in den nördlichen Bereichen des Standortes unmittelbar angrenzend an die zur Verlegung 

vorgesehene L 168. Darin sind alle für das Werk erforderlichen Anbindungspunkte und Zo-

nen des ruhenden Verkehrs für Besucher und für die Büro- sowie Werksverwaltungseinheit 

geb¿ndelt. Die ºstliche Werkzufahrt wird als ĂAdresseñ und zentraler Zugangsbereich f¿r 

das neue Werk ausgebildet.  

Zur Umsetzung der Bauzonen sind im Vorfeld einer baulichen Realisierung umfangreiche 

geländebezogene Terrassierungsarbeiten und Geländemodellierungen erforderlich. Nach 

Abtrag des anstehenden Oberbodens ist im Plangebiet eine höheneinheitliche Terrassie-

rung vorgesehen, um den layoutbezogenen Betriebsanforderungen einer möglichst ebenen 

Fläche Rechnung zu tragen. Die Terrassierung erfolgt zugleich unter der Prämisse einer 

weitgehend ausgeglichenen Massenbilanz, um Abtransporte aus dem Plangebiet so weit 

wie möglich zu reduzieren. Die erdbautechnischen Maßnahmen erzeugen im südlichen und 

höchstgelegenen Teil einen Abtrag und Geländeeinschnitt. Der nördliche Teil wird im Ge-

genzug als Geländeauftrag mit Böschungen gestaltet. Die avisierte Niveauhöhe im Bereich 

des Werkgeländes liegt bei 211,50 m ü NHN. 

Im Zuge der Planung und baulichen Umsetzung des Batteriezellwerkes sind außerhalb der 

originären Ansiedlungsfläche in der mittelbaren und unmittelbaren Umgebung infrastruktu-

relle Folgemaßnahmen erforderlich: 

¶ Bedingt durch den Flächenbedarf des Batteriezellewerkes in der Ost-West und der 

Nord-Süd-Achse ist eine bereichsweise Verlegung der Landesstraßen L 168 und L 279 

erforderlich.  

¶ Die Landesstraße L 168 wird auf einer Gesamtlänge von ca. 2,0 Kilometern verlegt. Die 

ĂVerlegungstrasseñ liegt hierbei nºrdlich der derzeit bestehenden Trasse. Der Faulebach 

wird dabei mit einer offenen 80 m langen und 5 m hohen Brücke gequert. 

¶ Die derzeit in unmittelbarer Süd-Nord Richtung verlaufende Landesstraße L 279 wird 

zugunsten einer Süd-Nordost Richtung auf einer Gesamtlänge von circa 700 Metern 

verschwenkt / verlegt. 
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Um die Erschließung des Batteriezellwerks mit Trinkwasser zu realisieren, muss die Haupt-

trinkwassertransportleitung vom Wasserwerk Bisttal in Differten zum Hochbehälter Klarei-

chen in Berus, welche die Ansiedlungsflªche ĂLinsler Feldñ parallel zur L 168 (Bestand) 

quert, als Teilstück auf einer Länge von circa 1,9 km umgelegt werden. 

 

1.4 Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, 

Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden (Nr. 1a der Anlage zu 

§ 2a BauGB) 

1.4.1 Allgemeines 

Der Umweltbericht wird auf der Basis des Bebauungsplanentwurfs erstellt, der in der nach-

folgenden Abbildung dargestellt ist. 

1.4.2 Art und Maß der baulichen Nutzung - Industriegebiet 

Industriegebiete dienen der Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend 

solchen Betrieben, die in anderen Baugebieten unzulässig sind. Die Art der baulichen Nut-

zung gemäß Planzeichnung leitet sich aus den einhüllenden standörtlichen Vorgaben für 

den Vorhaben- und Erschließungsplan des Batteriezellwerks ab. Zulässig sind die gem. § 9 

Abs. 2 und 3 BauNVO genannten Betriebe, Anlagen und Einrichtungen mit weiteren Maß-

gaben und Einschränkungen. 

Im Industriegebiet sind abweichend von § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO Anlagen, die einen Be-

triebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bilden oder Teil 

eines solchen Betriebsbereiches wären und die aufgrund der dort vorhandenen Stoffe den 

Abstandsklassen III bis IV gem. Anhang 1 des Leitfadens KAS-18 zuzuordnen sind, nicht 

zulässig. Entsprechendes gilt für Anlagen, die aufgrund des Gefahrenindex der dort vorhan-

denen Stoffe gem. Anhang 1 Abschnitt 3 des Leitfadens KAS-18 den Abstandsklassen III 

bis IV zuzuordnen sind. Im Industriegebiet sind von den nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 

allgemein zulässigen Gewerbebetrieben, die in der Abstandsliste des Abstandserlasses 

NRW 2007 aufgeführten Betriebsarten der Abstandsklassen I bis IV, mit Ausnahme zu lfd. 

Nr. 37 und Nr. 56 und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsgrad (lfd. Nr. 001 bis 080) nicht 

zulässig. 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird auf 0,75 festgesetzt. Weitere und sonstige Über-

schreitungen der getroffenen Grundflächenzahl sind unzulässig. Demzufolge ist eine maxi-

male Versiegelung des Industriegebiets von ca. 75 % anzunehmen. 

Baumassenzahl 

Die Baumassenzahl wird im Industriegebiet auf maximal 10,0 festgesetzt. Ausnahmsweise 

ist eine Überschreitung der Baumassenzahl um 10% zulässig, soweit gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind. 

Bauhöhen 

Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird durch die maximale Höhe baulicher Anlagen 

(GHmax) in Metern ü. NHN im weiteren Verfahren ergänzt und gemäß Planeinschrieb in 
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den Nutzungsschablonen festgesetzt. Sie liegen zwischen 5m und 30 m für die Werksge-

bäude. Die Schornsteinhºhen innerhalb der in der Planzeichnung mit ĂHWSñ gekennzeich-

neten Flächen werden mit mindestens 34,00 m und maximal 38,00 m über dem Gelände-

mittelpunkt (M) Industriegebiet (Referenzhöhe: 211,5 m ü. NHN) festgesetzt. 

Bauweise 

Im Industriegebiet ist die abweichende Bauweise Ăañ festgesetzt. Die Bebauung orientiert 

sich an der Vorhaben- und Erschließungsplanung. Die abweichende Bauweise wird als of-

fene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt, wobei Gebäudelängen von mehr als 

50 m zulässig sind. Dabei wird eine maximale Gebäudelänge von 750 m festgesetzt. 

Überbaubare Grundstücksfläche  

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen fest-

gesetzt. Sie definieren die Flächen, auf denen das Grundstück baulich ausgenutzt werden 

darf. Dadurch wird die Umsetzung der angestrebten Nutzungen ermöglicht und deren Lage 

räumlich eingegrenzt. 

Flächen für Stellplätze und Garagen  

Ebenerdige Stellplätze für Pkw sind im Industriegebiet ausschließlich innerhalb der dafür in 

der Planzeichnung mit ĂStñ festgesetzten Flªchen zulªssig. Dar¿berhinausgehende sonstige 

Stellplätze für PKW sind in Garagen (Ga) unterzubringen. Stellplätze für Lkw sind nur inner-

halb der daf¿r in der Planzeichnung mit ĂLStñ festgesetzten Flªchen zulªssig. 
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Abb. 1.2-1: Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Industriegebiet ĂLinsler Feldñ 

 
Quelle: FIRU 2023 
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1.4.3 Verkehrsflächen 

Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB sichern die im Bestand vorhandenen öffent-

lichen Verkehrsflächen und übernehmen diese. Weiterhin werden neu und ersatzweise für 

den Bestand zu errichtende Verkehrsflächen im erforderlichen Umfang zeichnerisch festge-

setzt. Mit den vorgenommenen Festsetzungen ist gewährleistet, dass das geplante äußere 

und innere Erschließungssystem umgesetzt werden kann.  

Im südlichen Bereich der Auf- und Abfahrt der B 269 wird eine Verkehrsfläche mit der be-

sonderen Zweckbestimmung Fuß- und Radweg festgesetzt.  

Die wesentliche Änderung von Landesstraßen bedarf gem. § 39 Abs. 1 SStrG einer Plan-

feststellung, welche gem. § 9 BauGB durch einen planfeststellungsersetzenden Bebauungs-

plan gestaltet werden kann. Im vorliegenden Fall werden die zu verlegenden Landesstraßen 

gem. § 12 Abs. 4 BauGB in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit einbezogen und 

für diesen Teil eine planfeststellungsersetzende Wirkung begründet.  

Mit Blick auf die öffentlichen Verkehrsflächen handelt es sich insoweit um einen planfest-

stellungsersetzenden Bebauungsplan. Dementsprechend werden neben der Planzeichnung 

die plangestellten Inhalte des Bebauungsplans als Beiplan dargestellt. Hiervon betroffen 

sind zum einen die bereichsweisen Verlegungen der L 168 sowie der L 279 und die bauli-

chen Anpassungen im Bereich der Auf- und Abfahrt der B 269. Die mit der planfeststellungs-

ersetzenden Wirkung einhergehenden Vorschriften zur Eingriffs-/ Ausgleichsregelung gem. 

§ 18 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG sind im Zuge der Umweltprüfung zum Bebauungsplan gem. 

§ 2 Abs. 4 BauGB gesondert aufgeführt und als vollständige Kompensation ausgestaltet.  

1.4.4 Wasserflächen und die Flächen für die Wasserwirtschaft  

Durch das Plangebiet verläuft der Faulebach, ein Gewässer 3. Ordnung, welches baupla-

nungsrechlich über die hierzu getroffene Festsetzung gesichert wird. Flächen für die Was-

serwirtschaft sind im Industriegebiet gem. Planeintrag auf Grundlage eines Rückhaltevolu-

mens von mindestens 40 l/m² (= 400 m³/ha) abflusswirksamer Fläche vorzusehen. Der 

Rückhalt ist mit einer Verdunstung über die belebte Bodenzone oder Verwertung zu kombi-

nieren. Im Industriegebiet sind hierzu zentrale oder dezentrale oberirdische oder unterirdi-

sche Rückhaltemaßnahmen in Form von Retentionsflächen (Zisternen) zulässig. Für ge-

speichertes Niederschlagswasser, das nicht dem Wasserhaushalt vor Ort wieder zugeführt 

werden kann, ist ausschließlich eine gedrosselte und ggfs. zeitversetzte Ableitung an die 

öffentliche Kanalisation oder die Vorflut gem. den wasserwirtschaftlichen Vorgaben zuläs-

sig.  

Das von den Landstraßen L 168 und L 279 anfallende Niederschlagswasser wird über die 

belebte Bodenzone versickert. 

1.4.5 Ver- und Entsorgungseinrichtungen 

Parallel zur Bebauungsplanung werden fachtechnische Planungen zur Gas- und Elektrizi-

tätsversorgung des Industriegebietes vorangetrieben. Verifiziert durch Kapazitätsabfragen 

und vor dem Hintergrund, dass in der Umgebung des Plangebietes ein Netz verschiedener 

Leitungsstränge aller Kategorien vorhanden ist, wird die technische Versorgung problemlos 

sichergestellt werden können. Die Leitungen der Trink- und Löschwasserversorgung im 

Plangebiet befinden sich im Bereich der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen. 
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1.4.6 Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen  

Zwischen der verlegten L 279 und der östlichen Plangrenze ist die Anlage eines bepflanzten 

Sichtschutzwalls geplant. Die Wallaufschüttung dient im Zusammenhang mit einer geplan-

ten Bepflanzung der Herstellung eines wirksamen Sichtschutzes zwischen den Industrieflä-

chen und der Wohnbebauung Friedrichweilers. Das geplante Böschungsverhältnis von ma-

ximal 1:3 berücksichtigt die Topografie der Umgebung.  

1.4.7 Flächen für die Landwirtschaft 

In der Planzeichnung sind Flächen für die Landwirtschaft festgesetzt. 

1.4.8 Flächen für Wald 

Innerhalb der Bebauungsplanzeichnung sind forstwirtschaftliche Bereiche als Flächen für 

Wald festgesetzt, um die bestehenden Waldstrukturen innerhalb des Plangebiets baupla-

nungsrechtlich zu sichern. 

1.4.9 Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  

Festsetzungen für Geh-, Fahr- und Leistungsrechte werden im erforderlichen Umfang vor-

genommen. Insbesondere wird hiermit den Forderungen der Leitungsträger entsprochen. 

Überbauungen und Baumpflanzungen sind nur ausnahmsweise in Absprache mit den Lei-

tungsträgern möglich. Dabei muss eine gegebenenfalls erforderliche Befahrbarkeit gewähr-

leistet sein. Flächen für Geh- und Fahrrechte sind ferner als Grunddienstbarkeiten in das 

Grundbuch einzutragen. 

1.4.10 Verbot oder Vorgaben für die Verwendung bestimmter luftverunreinigender 

Stoffe sowie bauliche und sonstige technische Maßnahmen zur Förderung 

des Einsatzes erneuerbarer Energien sowie Vorgaben für die Nachbarschaft 

von Betriebsbereichen gem. § 3 Abs. 5a BImSchG  

Die getroffenen Festsetzungen zur Verwendung des Brennstoffs Erdgas erfolgen auf Grund-

lage der lufthygienischen Begutachtung mit Blick auf den Betrieb einer Energiezentrale. In-

nerhalb des Plangebietes sind aus Gründen des Klimaschutzes bauliche und sonstige Maß-

nahmen zur Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien (Photovoltaik) festgesetzt. Da-

mit ist sichergestellt, lokale gebäude- und flächenbezogene Potentiale auszuschöpfen und 

fossil getragene Energieerzeugung zu substituieren. 

1.4.11 Pflanzmaßnahmen, Grünflächen sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Bebauungsplangebiet Maß-

nahmen und Flächen gem. BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und 25b festgesetzt.  

1.4.12 Externe Ausgleichsmaßnahmen 

Die ökologische Ausgleichsbilanzierung kommt zu dem Ergebnis, dass der erforderliche 

ökologische Ausgleich nicht innerhalb des Geltungsbereichs auf dem Linslerfeld erbracht 

werden kann. Die ökologische Bilanzierung weist innerhalb des Geltungsbereichs ein Kom-

pensationsdefizit von ca. 3,7 ÖWE auf. Zusätzlich zu den innerhalb des derzeitigen 
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Geltungsbereichs festgesetzten Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich werden daher 

weitere externe Ausgleichsmaßnahmen (Ökokontomaßnahmen) dem Vorhaben zugeord-

net. 

1.5 Betriebsbedingte Emissionen 

1.5.1 Geräuschemissionen 

1.5.1.1 Gewerbe 

Aufgrund der Nähe des Industriegebiets zu angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen 

sind schalltechnische Auswirkungen aufgrund der künftigen industriellen Nutzung zu erwar-

ten. Zur Vermeidung möglicher schalltechnischer Konflikte wurde im Sinne einer vorsorge-

orientierten Planung eine Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 für die neuen Indust-

rieflächen erarbeitet. Durch die Emissionskontingentierung wird festgelegt, welche Ge-

räuschemissionen von den künftigen Industrieflächen abgestrahlt werden dürfen, damit an 

den schutzbedürftigen Nutzungen die maßgeblichen Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu 

DIN 18005 óSchallschutz im Stªdtebauô Teil 1 óSchalltechnische Orientierungswerte f¿r die 

stªdtebauliche Planungô vom Mai 1987 bzw. die Immissionsrichtwerte der Sechsten Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, TA Lärm - Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm, vom 26. August 1998 unter Berücksichtigung der Vor-

belastung eingehalten werden. Rechtsgrundlage für die Festsetzung von Emissionskontin-

genten in einem Bebauungsplan ist grundsätzlich § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO. Danach 

können Baugebiete in einem Bebauungsplan nach der Art der Betriebe und Anlagen und 

deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften gegliedert werden.  

Bei einer rein internen Gebietsgliederung ist es aber nach der neuesten Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts erforderlich (BVerwG, U. v. 07.12.2017 ï 4 CN 7.16), ein 

Teilgebiet ohne Emissionsbeschränkungen festzusetzen oder, was auf dasselbe hinaus-

läuft, ein Teilgebiet zu bilden, das mit Emissionskontingenten belegt ist, die jeden nach § 9 

BauNVO zulässigen Gewerbebetrieb ermöglichen. Eine solche rein interne Gliederung ist 

mit Rücksicht auf die Nachbarschaft nicht zweckmäßig. Darüber hinaus soll der Bebauungs-

plan auch nicht die Ansiedlung eines beliebigen Gewerbebetriebs ermöglichen, die zuläs-

sige Art der Nutzung in diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird von vornherein 

auf die Ansiedlung eines Batteriezellwerks einschließlich erforderlichen Nebenanlagen be-

schränkt. Andere Industriebetriebe sollen auch nicht zugelassen werden. Aus diesen Grün-

den wird von der Möglichkeit der baugebietsübergreifenden Gliederung nach § 1 Abs. 4 Satz 

2 BauNVO Gebrauch gemacht. In Überherrn gibt es festgesetzte Industriegebiete, die mit 

keinen Einschränkungen hinsichtlich der Art der zulässigen Betriebe und mit keiner Ge-

räuschkontingentierung versehen sind. Diese unkontingentierten Industrieflächen befinden 

sich im Industriegebiet Häsfeld der Gemeinde Überherrn, Gemarkung Berus, dort festge-

setzt als GI III 66 in der Form bislang unbebauter vermarktbarer Teilflächen. 

Die Emissionskontingente LEK geben die zulässige, immissionswirksame Schallabstrah-

lung pro Quadratmeter der als Baugrundstücke innerhalb des Industriegebiets festgesetzten 

Flächen an. Die ermittelten Emissionskontingente werden häufig durch nur einen besonders 

kritischen Immissionsort bestimmt, während an anderen Immissionsorten die Planwerte auf-

grund von größeren Abständen und einer geringeren Schutzwürdigkeit des Immissionsorts 

nicht ausgeschöpft werden. 
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1.5.1.2 Straßenverkehr 

Durch das Plangebiet werden zusätzliche Quell- und Zielverkehre ausgelöst. Diese führen 

zu einer Verlagerung bzw. zu einer Zunahme des Verkehrs auf öffentlichen Straßen und 

somit auch zu einem Anstieg des Straßenverkehrslärms an den schutzbedürftigen Nutzun-

gen entlang dieser Straßen. Durch einen Vergleich des Straßenverkehrslärms vor der Ent-

wicklung des Gebiets (Analyse-Nullfall 2021) mit dem nach der Entwicklung des Gebiets 

(Prognose-Planfall 2035) wird beurteilt, ob eine relevante Zunahme des Straßenverkehrs-

lärms zu erwarten ist. Der Vergleich des Straßenverkehrslärms für den Prognose-Nullfall 

2035 und den Planfall 2035 weist für die betroffenen Ortslagen in der Umgebung des Plan-

gebiets nur geringfügige, für den Menschen nicht wahrnehmbare Geräuschzunahmen nach.  

1.5.2 Emission von Luftschadstoffen 

Durch den Bebauungsplan wird die planungsrechtliche Voraussetzung für die Entwicklung 

eines Industriegebiets geschaffen. Auch im Industriegebiet sind Anlagen nur genehmi-

gungsfähig, wenn in eigenständigen Genehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass die 

immissionsschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Die von den künftigen Nutzungen 

ausgehenden Emissionen müssen die Grenzwerte der einschlägigen gesetzlichen Regel-

werke einhalten. Für Betriebe, nach denen eine Genehmigung nach dem Bundesimmissi-

onsschutzgesetz (BImSchG) erforderlich ist, wird u.a. die maximal zulässige Belastung der 

Luft beurteilt und festgesetzt. Im Zuge eines solchen Verfahrens sind gegebenenfalls auch 

weitergehende Untersuchungen zu Umweltauswirkungen gemäß UVP-Gesetz und Bun-

desnaturschutzgesetz notwendig, soweit die Anlage und deren Emissionen dies nicht sicher 

ausschließen lassen.  

Im Zuge einer Immissionsprognose für (betriebs- und verkehrsbedingte) Luftschadstoffe  so-

wie einer Mikroklimatischen Auswirkungsbetrachtung zu Wasserdampfemissionen wurden 

beispielhaft die lufthygienischen Auswirkungen eines maximalen Planungsfalls ĂBatteriezell-

fabrik SVOLTñ ermittelt und beurteilt. Die Immissionsprognosen f¿hren zum Ergebnis, dass 

die von den geplanten Nutzungen hervorgerufenen Immissions-Zusatzbelastungen im Im-

missionsmaximum und daher im gesamten Beurteilungsgebiet keine schädlichen Umwelt-

einwirkungen erwarten lassen. 

1.5.3 Abfälle und Abwasser 

Abfälle 

Im Rahmen des Betriebs des Vorhabens fallen verschiedene Abfälle an. Für eine regelge-

rechte Entsorgung, gegebenenfalls unter Erfüllung der erforderlichen Nachweispflichten, 

wird gesorgt werden. 

Abwasser 

Das Abwasser des gesamten neuen Werks soll in die öffentliche Kläranlage Überherrn, als 

eigener Hausanschluss, abgeleitet werden. Schmutzwasser aus dem Prozess sind vor Ab-

leitung prämissenkonform (CSB max. = 300 mg/l) aufzubereiten. Alle einzuleitenden Abwäs-

ser müssen der Anforderung der Abwassersatzung des Abwasserzweckverbandes Über-

herrn (AZÜ) entsprechen. 
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1.5.4 Regenwasser und Regenwasserbehandlung 

Im Industriegebiet sind zentrale oder dezentrale oberirdische oder unterirdische Rückhalte-

maßnahmen in Form von unterirdischen Retentionseinrichtungen (z.B. Zisternen) herzustel-

len. Für gespeichertes Niederschlagswasser, das nicht dem Wasserhaushalt vor Ort wieder 

zugeführt werden kann, ist ausschließlich eine vorbehandelte, gedrosselte und ggfs. zeit-

versetzte Ableitung in den Faulebach im Osten bzw. in das Höllengrabensystem im Westen 

zulässig. Beide Entwässerungssysteme fließen dem im Norden gelegenen Vorfluter ĂBistñ 

zu. Gemäß einer Stellungnahme des LUA darf für den Faulebach, der als kleiner Flachland-

bach eingestuft wird, eine maximale Regenabflussspende von 15 l/(s*ha) bzw. ein Maximal-

abfluss von ew * MQ = 3 * 35 l/s = 105 l/s nicht überschritten werden. In das Höllengraben-

system werden an verschiedenen Einleitstellen bereits 2 m³/s Niederschlagswasser einge-

leitet. Die mögliche zusätzliche Einleitmenge von 3 m³/s in das Höllengrabensystem sollte 

nicht überschritten werden. 

Abb. 1.5-1: Übersicht der bestehenden Entwässerungspunkte 

 

Quelle: [14] 

1.5.5 Störfälle 

Für das im Plangebiet vorgesehene Vorhaben der Errichtung und des Betriebs einer Batte-

riezellfabrik ist davon auszugehen, dass dort mit gefährlichen Stoffen im Sinne der StörfallV 

2017 in einer solchen Menge umgegangen wird, dass die Produktionsstätten einen Betriebs-

bereich nach § 3 (5a) BImSchG bilden und deshalb im Zuge nachbarschaftlicher Planungen 

gemäß § 50 BImSchG u.a. die bei schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 13 der 

Richtlinie 2012/18/EU (ĂSeveso-III-Richtlinieñ) in Betriebsbereichen hervorgerufenen Aus-

wirkungen auf die Nachbarschaft mit in die planerische Abwägung einzustellen sind. Eine 

Batteriezellfabrik erfüllt insoweit die Kriterien eines Störfallbetriebes gem. 12. BImSchV. Die 

Seveso-III-Richtlinie (Richtlinie 2012/18/EU) von 2012 enthält die Verpflichtung, die Ansied-

lung und die Entwicklung im Umfeld von Störfallbetrieben zu überwachen und dafür Sorge 
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zu tragen, dass zwischen diesen Betrieben einerseits und Wohngebieten, öffentlich genutz-

ten Gebäuden und Gebieten, Erholungsgebieten und - soweit möglich  - Hauptverkehrswe-

gen andererseits ein angemessener Sicherheitsabstand gewahrt bleibt (ĂAbstandsgebotñ). 

Die gutachterliche Prüfung zur Verträglichkeit der Ansiedlung des Vorhabens (ĂAbstands-

gutachtenñ)[15] diente der Ermittlung des angemessenen Abstands gemäß des Leitfadens 

KAS 18. Vor der Inbetriebnahme des Vorhabens ist ein Störfallkonzept gemäß § 8 der 

12. BImSchV zu erstellen. 

1.5.6 Erschütterungen 

Baubedingte Erschütterungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand von untergeordneter 

Bedeutung. Eine vorhabenbezogene Bewertung der Auswirkungen wird im nachgeordneten 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorgenommen. 

1.5.7 Lichtemissionen 

Licht gehört zu den Emissionen und Immissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (BImSchG). Die Beleuchtung des Betriebsgeländes hat die Anforderungen eines 

sicheren Betriebs der technischen Anlagen zu berücksichtigen. Die Außenbeleuchtung wird 

entsprechend der Vorschriften für Arbeitsstätten im Freien ausgelegt. Im Wesentlichen um-

fasst das die Beleuchtung der Verkehrswege und -zonen auf dem Werksgelände. Die Be-

leuchtung wird so erfolgen, dass die Lichtemissionen nicht in einem die Umgebung stören-

den Maß auftreten. Die erforderliche Gebäudeaußen- und Hofbeleuchtung werden so aus-

gerichtet bzw. ausgeführt (Blendungsbegrenzung, Blendschutz), dass es nicht zu einer Be-

einträchtigung der Allgemeinheit und der Nachbarschaft kommt. 

1.5.8 Wasserdampfemissionen 

Der Betrieb des Vorhabens ist mit Abwärme und Wasserdampfemissionen verbunden. Nach 

derzeitigem Planungsstand werden über einen Schornstein sowie zwei schwächere Quellen 

insgesamt 627.000 m³/a in die Atmosphäre abgegeben. Im Rahmen einer Mikroklimatische 

Auswirkungsbetrachtung wurden die zu erwartenden Wasserdampfemissionen ermittelt und 

bewertet [16]. 

1.6 Bedarf an Grund und Boden (Flächenbedarf und -verbrauch) 

Für die Ermittlung des Bedarfs an Grund und Boden wird der vorliegende Bebauungsplan-

Entwurf zugrunde gelegt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 99 ha.  

Es ergeben sich innerhalb des Bebauungsplans nachstehende Flächenanteile. 

Tab. 1.6-1: Flächengrößen und -anteile im Plangebiet 

Flächenfestsetzung  
Flächen-

größe 

Anteil an  

Gesamtfläche: 

Industriegebiet 69 ha = 69 % 

Verkehrsflächen und Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung 13 ha = 13 % 

Grün- und Ausgleichsflächen, Wald, Wasserflächen 18 ha = 18 % 

Gesamtfläche 99 ha = 100 % 
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1.7 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-

ten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind 

(Nr. 1b der Anlage zu § 2a BauGB) 

1.7.1 Allgemeines 

Die materiellen Anforderungen an die Einhaltung bestimmter Umweltstandards bei der Um-

weltprüfung ergeben sich aus den Maßstäben, die für das jeweilige Planungsverfahren nach 

den einschlägigen Rechtsvorschriften zu beachten sind. Für die Bauleitplanung können von 

Bedeutung sein: 

¶ das allgemeine Ziel des § 1 Abs. 5 BauGB, nach dem Bauleitpläne "eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung (...) gewährleisten" und dazu beitragen [sollen], "eine men-

schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 

und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die 

städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und 

zu entwickeln", 

¶ die Belange des Umweltschutzes des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, 

¶ die Bodenschutzklausel nach § 1a BauGB, 

¶ die Regelungen zum Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 

gemäß § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB, 

¶ die umweltbezogenen Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB, 

¶ die umweltbezogenen Darstellungen in Flächennutzungsplänen gemäß § 5 Abs. 2 Nrn. 

5, 6, 9 und 10 BauGB, 

¶ die umweltbezogenen Aussagen in Fachplänen des Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und 

Immissionsschutzrechts, soweit sie für die bauleitplanerische Abwägung nach § 1 Abs. 7 

BauGB von Bedeutung sind, 

¶ die Erhaltungsziele oder der Schutzweck der Natura 2000-Gebiete (Gebiete von ge-

meinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete) i.S. des Bundesna-

turschutzgesetzes gemäß § 1a Abs. 4 BauGB, 

¶ der Planungsleitsatz des § 50 BImSchG, wonach "bei raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen (...) die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander 

so zuzuordnen [sind], dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen 

(...) in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen (...) auf die ausschließlich oder 

überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Ge-

biete (...), so weit wie möglich vermieden werden", 

¶ das Schutzziel des § 1 Abs. 1 BImSchG wonach  ĂMenschen, Tiere und Pflanzen, Bo-

den, Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgüter entsprechend dem Bun-

desimmissionsschutzgesetz vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem 

Entstehen schªdlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen sindñ. 
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1.7.2 Landesentwicklungsplan Umwelt (2004) 

Der Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt ĂUmweltñ stellt für das Plangebiet Vorrangge-

biete für Naturschutz, Landwirtschaft und Grundwasserschutz fest. Deren Zielaussagen, die 

einen Bezug zur geplanten Vorhabenansiedlung aufweisen werden im nachfolgenden dar-

gelegt.  

1.7.2.1 Vorranggebiete für Naturschutz 

Einordnung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Zielfestlegungen Vorranggebiete für 

Naturschutz (VN) Ziffer 44:  

In den Vorranggebieten für Naturschutz (VN) kommt der Sicherung und der Entwicklung des 

Naturhaushaltes im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme in ihrer typischen 

Struktur und Viel-falt mit der charakteristischen Ausprüfung der abiotischen Naturgüter und 

der typischen Ausstattung mit Tier- und Pflanzenarten ein Vorrang, vor anderen Nutzungs-

ansprüchen zu. Alle diesen Zielsetzungen zuwiderlaufenden Flächennutzungen, insbeson-

dere die Inanspruchnahme für Wohn-, Gewerbe- oder Freizeitbebauung [é] sind nicht zu-

lässig.  

Abb. 1.7-1: Lage des Plangebiets mit VN / Natura2000-Gebieten 

 

Erläuterung: gerissene Linie = Plangebiet 

 

Nach Artikel 6 der FFH-Richtlinie erfordern "(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar 

mit der Verwaltung des Gebiets in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die 

ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder Pro-

jekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungszielen" (vgl. § 31 - 36 BNatSchG). Ein Projekt ist zulässig, 

wenn durch die Schadensbegrenzungsmaßnahmen sichergestellt wird, dass das Gebiet in 

seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen nicht 



Gemeinde Überherrn Umweltbericht 

Bebauungsplan ĂLinsler Feldñ  

31.01.2024 Seite 34 

erheblich beeinträchtigt wird. Im konkreten Fall erfordert dies eine FFH-Verträglichkeitsprü-

fung, die darstellt, ob die geplanten Nutzungen im Plangebiet das FFH- und Vogelschutz-

gebiet ĂWarndtñ (DE 6706-301) oder das FFH-Gebiet ĂNSG Eulenm¿hle/Welchwiesñ (DE 

6706-307) erheblich beeinträchtigen, oder aber ob solche Beeinträchtigungen berechtigter-

weise ausgeschlossen werden können. Beeinträchtigungen sind grundsätzlich als erheblich 

einzustufen, wenn der günstige Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und der 

Arten langfristig nicht erhalten oder erreicht werden kann. Artenschutzrechtliche Belange 

gemäß § 44 BNatSchG werden in einer separaten Unterlage beurteilt. 

1.7.2.2 Vorranggebiete für Landwirtschaft (VL) 

Der Planbereich des ĂLinsler Feldesñ liegt in einem festgelegten Vorranggebiet f¿r Landwirt-

schaft (VL). 

Abb. 1.7-2: Lage des Plangebiets mit VL 

 

Erlªuterungen: VL gr¿n schraffiert, schwarze Linie = Geltungsbereich des Bebauungsplans ĂLinsler Feldñ  

Quelle: Auszug aus dem Geoportal des Saarlandes 

Einordnung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Zielfestlegungen Vorranggebiete für 

Landwirtschaft (VL) Ziffer 51: 

In Vorranggebieten für Landwirtschaft (VL) geht die landwirtschaftliche Nutzung allen ande-

ren Nutzungen vor. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Vorranggebiete für Zwecke 

der Siedlungstätigkeit (Wohnen, Industrie und Gewerbe, Dienstleistungen sowie Freizeitvor-

haben) ist unzulässig.  

1.7.2.3 Vorranggebiete für Grundwasserschutz 

Einordnung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Zielfestlegungen Vorranggebiete für 

Grundwasserschutz (VW) Ziffer 56:  

Vorranggebiete für Grundwasserschutz (VW) sind als Wasserschutzgebiete festzusetzen. 

IN VW ist das Grundwasser im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung vor nachteili-

gen Einwirkungen zu schützen. Eingriffe in Deckschichten sind zu vermeiden. Soweit nach-

teilige Einwirkungen durch unabweisbare Bau- und Infrastrukturmaßnahmen zu befürchten 
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sind, für die keine vertretbaren Standortalternativen bestehen, ist durch Auflagen sicherzu-

stellen, dass eine Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung nicht eintritt. Die Förderung 

von Grundwasser ist unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Nutzung auf das notwen-

dige Maß zu beschränken, d.h. die Entnahme des Wassers soll an der Regenerationsfähig-

keit ausgerichtet werden. [é]  

In Vorranggebieten für Grundwasserschutz (VW) können Gewerbe, Industrie und Dienst-

leistungen in VG [é] betrieben werden, soweit sie auf die Erfordernisse des Grundwasser-

schutzes ausgerichtet werden. 

Abb. 1.7-3: Lage des Plangebiets mit VW 

 

 

1.7.2.4 Erfordernis eines Zielabweichungsverfahrens / relevante Ziele der Raumord-

nung und Landesplanung  

Gemäß § 1 Abs.4 BauGB sind die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 

Es ist zum Zeitpunkt des Planaufstellungsbeschlusses vom 22.04.2021 festzustellen, dass 

das eingeleitete Bauleitplanverfahren zur gewerblich-industriellen Inwertsetzung des Stan-

dortes ĂLinsler Feldñ der verbindlichen landesplanerischen Zielvorgabe der Ziffern 51-55 des 

Landesentwicklungsplanes, Teilabschnitt ĂUmweltñ vom 13. Juli 2004 widerspricht, da der 

Standort sich innerhalb eines Vorranggebiets für die Landwirtschaft (VL) befindet, in dem 

die landwirtschaftliche Nutzung allen anderen Nutzungen vorgeht und in denen die Inan-

spruchnahme von Flächen für Zwecke der Siedlungstätigkeit (Wohnen, Industrie und Ge-

werbe, Dienstleistungen sowie Freizeitvorhaben) unzulässig ist. 
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Im Weiteren ist der Vorhabenstandort unter Bezugnahme auf die verbindlichen landespla-

nerischen Zielvorgaben für das Vorranggebiet Grundwasserschutz (GW) (Ziffern 56-57) so-

wie das räumlich angrenzende Vorranggebiet Naturschutz (VN) (Ziffern 44) im Hinblick auf 

die Raumverträglichkeit zu bewerten. Die geplante gewerblich-industrielle Nutzung des 

Standortes ĂLinsler Feldñ im Wege der Ansiedlung eines Batteriezellwerkes steht nach dem 

dargestellten Sachverhalt den zeichnerischen und textlichen Festlegungen des Landesent-

wicklungsplanes, Teilabschnitt ĂUmweltñ i.d.F. vom 13. Juli 2004 entgegen, der f¿r den Gel-

tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ein Vorranggebiet für Landwirt-

schaft (VL) ausweist. Zugleich wird durch die avisierte Planung die Zweckbestimmung des 

Vorranggebiets für Grundwasserschutz (VW) sowie die Zweckbestimmungen der Vorrang-

gebiete f¿r Naturschutz (VN) ber¿hrt, wonach hierf¿r ĂUnbedenklichkeitsnachweiseñ gef¿hrt, 

jedoch keine Zielabweichungen beantragt werden. Vor dem Hintergrund der durch die Pla-

nung ausgelösten Betroffenheit des Vorranggebiets für Landwirtschaft (VL) wurde ein Ziel-

abweichungsverfahren gemäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 5 Abs. 1 SLPG durchgeführt, um zu 

klären, ob im vorliegenden Fall von berührten und entgegenstehenden landesplanerischen 

Festlegungen des Landesentwicklungsplanes, Teilabschnitt ĂUmweltñ abgewichen werden 

kann. Aus Sicht der Gemeinde Überherrn ist die Abweichung vom Ziel Vorranggebiet für die 

Landwirtschaft VL zugunsten der Ansiedlung des Batteriezellwerks innerhalb eines Indust-

riegebiets im konkreten Fall möglich und begründet vertretbar. 

Raumordnerischer Entscheid vom 04.11.2023 

Ein entsprechender Raumordnerischer Entscheid wurde am 04.11.2022 erteilt (Az.: OBB 11 

2022 Jü/Na). Das Ergebnis der raumordnerischen Abwägung wird darin wie folgt dargelegt: 

Unter Berücksichtigung der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens eingegangenen 

Stellungnahmen und im Ergebnis der raumordnerischen Abwägung vorgenannter Belange 

wird daher von der Landesplanungsbehörde festgestellt, dass im konkret vorliegenden Fall 

eine Abweichung von dem im Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt ĂUmwelt (Vorsorge f¿r 

Flªchennutzung, Umweltschutz und Infrastruktur)ñ vom 13. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1574), fest-

gelegten Vorranggebiet für Landwirtschaft (VL) in einer Größenordnung von 89,7 ha vertret-

bar ist und die Grundz¿ge des Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt ĂUmwelt (Vorsorge 

f¿r Flªchennutzung, Umweltschutz und Infrastruktur)ñ vom 13. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1574), 

dadurch nicht berührt werden.  

 

1.7.3 Flächennutzungsplan 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Überherrn wird der Geltungsbereich 

des Bebauungsplans ĂIndustriegebiet Linsler Feldñ in weiten Teilen als Flªchen f¿r die Land-

wirtschaft dargestellt. Darüber hinaus im Westen des Geltungsbereich eine gewerbliche 

Baufläche. Ergänzt werden die Darstellungen durch Fläche für Wald, die bestehenden Ver-

kehrsflächen sowie Wasserflächen und die Umgrenzung von Flächen mit wasserrechtlichen 

Festsetzungen.  
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Abb. 1.7-4: Ausschnitt des FNPs der Gemeinde Überherrn 

 
Erläuterung: schwarz gerissene Linie = Geltungsbereich der FNP-Änderung; grau = gewerbliche 

Bauflächen, gelbgrün = Landwirtschaft, dunkelgrün = Wald, violett = Bahnanlagen 

 

Das Bebauungsplanverfahren ĂIndustriegebiet Linsler Feldñ wird in einem Parallelverfahren 

gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zur Flächennutzungsplanänderung durchgeführt. Die Einleitung 

der Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren wurde zusammen mit dem 

Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans am 22.04.2021 vom Gemeinde Überherrn be-

schlossen. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens wird der Bebauungsplan ĂIndustriegebiet Lins-

ler Feldñ gemªÇ Ä 8 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein. 

 

1.7.4 Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG 

Die Biotoptypenkartierung im Plangebiet ergab im Eingriffsbereich des nordöstlichen sowie 

dem südwestlichen Plangebiet Flächen, für die eine Schutzwürdigkeit gemäß 

§ 30 BNatSchG besteht. Bei den geschützten Biotopen handelt es sich zum einen um Ge-

hölz- und Röhrichtbestände im Bereich des Faulebachs. Ferner fallen einige Sandrasenflä-

chen im Bereich der Auf- und Abfahrten der B 269 unter den gesetzlichen Schutz.  
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Abb. 1.7-5: Geschützte Biotope im nordöstlichen Plangebiet nahe Faulebach 

 

Erläuterungen: gerissene Linie = Geltungsbereich des Bebauungsplans; 1.1.4 Eichen-Hainbuchenwald, 

1.2.2 Erlen-Eschenwald, 4.10 Röhricht, 2.11 Feld-/ Sumpfgehölz 

 

Abb. 1.7-6: Geschützte Biotope im südwestlichen Plangebiet nahe B 269 

 

Erläuterungen: gerissene Linie = Geltungsbereich des Bebauungsplans; 2.2.3 Sandrasen 
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1.7.5 Schutzgebiete i.S.d. Naturschutzrechtes 

1.7.5.1 Landschaftsschutzgebiete 

Das Plangebiet liegt größtenteils innerhalb der festgesetzten Landschaftsschutzgebiete 

L 3.10.40 und L 3.10.43 im Bereich der Gemeinde  Überherrn. Nach § 4 der LSG-Verord-

nung vom 31.03.1977 (Amtsblatt des Saarlandes vom 20.05.1977, Nr. 19) ist es Ăin den 

geschützten Gebieten verboten, Veränderungen vorzunehmen, die geeignet sind, den Na-

turhaushalt zu schädigen, das Landschaftsbild zu verunstalten oder den Naturgenuss zu 

beeinträchtigenñ.  

Darüber hinaus gilt nach Maßgabe des § 26 BNatSchG Folgendes: 

(1) Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein be-

sonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten 

und Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen 

Bedeutung der Landschaft oder 

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 

(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Beachtung des § 5 Absatz 1 

und nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen verboten, die den Charak-

ter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 

Um die Ausweisung des Bebauungsplans ĂLinsler Feldñ zu ermºglichen, wird die Ausglie-

derung aus den genannten Landschaftsschutzgebieten beantragt. Die Grenzen der auszu-

gliedernden Teilfläche wurden auf der Grundlage des Geltungsbereichs des Bebauungs-

plans gemäß Aufstellungsbeschluss vom 22.04.2021 und öffentlicher Bekanntmachung im 

Überherrner Anzeiger vom 20.05.2021 festgelegt.  

Der Bebauungsplan ĂLinsler Feldñ hat eine FlªchengrºÇe von 99 ha, von denen ca. 94 ha 

innerhalb des Landschaftsschutzgebiets bzw. der beiden Teilgebiete liegen.  

  



Gemeinde Überherrn Umweltbericht 

Bebauungsplan ĂLinsler Feldñ  

31.01.2024 Seite 40 

Abb. 1.7-7: Lage der Landschaftsschutzgebiete und der Ausgliederungsfläche 

 

Erläuterungen: gerissene Linie = Geltungsbereich des Bebauungsplans; grün gepunktet = Landschafts-

schutzgebiete; Quelle: geoportal Saarland 

 

1.7.5.2 Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete 

(Natura 2000-Gebiete) sowie Naturschutzgebiete 

Im Einwirkungsbereich des Vorhabens liegen FFH- und Vogelschutzgebiete. 

Nach Artikel 6 der FFH-Richtlinie erfordern "(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar 

mit der Verwaltung des Gebiets in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die 

ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder Pro-

jekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungszielen" (vgl. § 31 - 36 BNatSchG). Ein Projekt ist zulässig, 

wenn durch die Schadensbegrenzungsmaßnahmen sichergestellt wird, dass das Gebiet in 

seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen nicht er-

heblich beeinträchtigt wird.  

Im konkreten Fall erfordert dies eine FFH-Verträglichkeitsprüfung, die darstellt, ob die ge-

planten Nutzungen im Plangebiet das FFH- und Vogelschutzgebiet ĂWarndtñ (DE 6706-301) 

oder das FFH-Gebiet ĂNSG Eulenm¿hle/Welchwiesñ (DE 6706-307) erheblich beeinträchti-

gen, oder aber ob solche Beeinträchtigungen berechtigterweise ausgeschlossen werden 

können. Beeinträchtigungen sind grundsätzlich als erheblich einzustufen, wenn der günstige 

Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und der Arten langfristig nicht erhalten 

oder erreicht werden kann. 
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Abb. 1.7-8: Lage des Plangebiets mit Natura2000-Gebieten 

 

Erläuterung: gerissene Linie = Plangebiet der Batteriezellfabrik 

 

1.7.5.3 Vorkommen von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

Alle Flächen des Untersuchungsraums wurden im Rahmen der OSIRIS-Kartierung auf Vor-

kommen von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie kartiert und sind im Geo-

portal Saarland verfügbar. Dabei wurden auch Lebensraumtypen außerhalb der FFH-Ge-

bietsflächen erfasst. Gemäß den Informationen im Geoportal wurden die Daten 2015 aktu-

alisiert.  

Den nachfolgenden Abbildungen ist zu entnehmen, dass im Bereich der Faulebachquerung 

ein ca. 10.253 m² großer Eichen-Hainbuchenbestand (BT-6706-0170-2021) als Lebens-

raumtyp LRT 9160 dargestellt ist. Durch die Verlegung der L 168 gehen nach derzeitigem 

Planungsstand ca. 757 m² der LRT-Flächen verloren. 
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Abb. 1.7-9: Lebensraumtypen im Umfeld des Plangebiets 

 

Erläuterungen: schwarze Linie = Plangebiet, schraffiert = FFH-Lebensraumtypen,  

roter Kreis = Lage des LRT 9160 

1.7.6 Wasserschutzgebiete 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb der Wasserschutzzone 

III der ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebiete C 20 Bisttal der energis-Netzgesellschaft 

mbh1 und C 24 Hufengebiet der Stadtwerke Völklingen GmbH. Ein Teilbereich liegt inner-

halb des geplanten Wasserschutzgebiets Bisten der Kommunalen Dienste Überherrn 

(KDÜ). 

Abb. 1.7-10 Plangebiet innerhalb geplanter / festgesetzter Trinkwasserschutzgebiete 

 
Quelle: GWW 2021 
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2. IN BETRACHT KOMMENDE ANDERWEITIGE PLANUNGSM¥GLICHKEITEN 

(PLANUNGSALTERNATIVEN) (NR. 2D DER ANLAGE ZU Ä 2A BAUGB) 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Die Anforderungen an die Ermittlung und Bewertung von Planungsalternativen ergeben sich 

aus Nr. 2 d der Anlage 1 des Baugesetzbuchs. Die Anlage 1 erläutert, welche Bestandteile 

ein Umweltbericht enthalten soll. Hierzu gehören u.a.  

Ăin Betracht kommende anderweitige Planungsmºglichkeiten, wobei die Ziele und der rªum-

liche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die Angabe der we-

sentlichen Gr¿nde f¿r die getroffene Wahlñ. 

Die Alternativenprüfung beschränkt sich demnach grundsätzlich auf mögliche Planungsal-

ternativen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Darüber hinaus ist festzu-

halten, dass die Pflicht zur Prüfung von Alternativen nach den allgemeinen Grundsätzen zu 

beschränken ist "auf das, was (...) angemessenerweise verlangt werden kann" (§ 2 Abs. 4 

Satz 3 BauGB). 

2.2 Planungsalternativen  

Im Vorfeld des Vorhabens mit einem Flächenbedarf von mehr als 70 ha wurde eine landes-

weite Standortsuche mit einhergehenden Standortalternativenprüfung durchgeführt. Im Er-

gebnis aller Bewertungsphase und Teilschritte war die Potentialflªche 7 ĂLinslerfeldñ unter 

allen analysierten Flächen insbesondere auf Grund der Erfüllung der vorhabenspezifischen 

unabdingbaren Standortfaktoren als die am besten geeignete Fläche zur Ansiedlung des 

Vorhabens zu klassifizieren.  
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3. BESTANDSAUFNAHME DER EINSCHL GIGEN ASPEKTE DES DERZEITI-

GEN UMWELTZUSTANDS (NR. 2A ANLAGE ZU Ä 2A BAUGB) 

3.1 Mensch, einschließlich menschlicher Gesundheit 

3.1.1 Allgemeines 

Aufgrund der Nähe des Industriestandortes zu angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen 

in den Ortslagen von Überherrn und Friedrichweiler sowie aufgrund der Veränderungen des 

Verkehrsaufkommens auf öffentlichen Straßen durch die Entwicklung des Gebiets, sind die 

Auswirkungen des Gewerbe- und Straßenverkehrslärms auf das Schutzgut ĂMenschñ zu 

untersuchen. 

Bewertungsschema f¿r das Schutzgut ĂMensch, menschliche Gesundheitñ 

Die Wertigkeiten bzw. Empfindlichkeiten des Schutzguts ĂMenschñ lassen sich grundsätzlich 

in die folgenden Kategorien einordnen: 

Tab. 3.1-1: Empfindlichkeit / Wertigkeiten des Schutzguts ĂMenschñ 

Empfindlichkeit  Nutzungen/ Nutzungsfunktionen  

hoch  Kurgebiete, Klinikgebiete 

Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeheime 

Reine und allgemeine Wohngebiete  

mittel  Wohnbauflächen im städtischen Bereich  

Mischgebiete, Dorfgebiete  

Gemeinbedarfsflächen (Schulen, Kindergärten etc.)  

Erholungsflächen (Wochenendhaus- und Ferienhausgebiete, Campingplätze, 
Wälder und strukturreiche Landschaften, Tourismusgebiete)  

gering  Siedlungen im Außenbereich, Einzelgehöfte etc.  

Parkanlagen/Grünflächen im Siedlungsbereich  

Sportstätten, Kirchen, Museen, sonstige kulturelle Einrichtungen  

Feierabend-/Kurzzeiterholungsgebiete in wenig strukturierten Bereichen 

keine  Gewerbe-/Industriegebiete  

Sondergebiete (Hafen, Flughafen, Bahnanlagen, Einkaufshäuser, Stadien 
etc.)  

In Abhängigkeit unterschiedlicher Wirkfaktoren (Schall, Geruch etc.) ist wirkungsspezifisch 

das Bewertungsschema anzupassen. 

3.1.2 Gewerbelärm 

3.1.2.1 Allgemeines 

Zur Vermeidung möglicher schalltechnischer Konflikte wurde im Sinne einer Vorsorge ori-

entierten Planung im Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens [1) eine Geräuschkon-

tingentierung nach DIN 45691 für die geplanten Industrieflächen erarbeitet. Nachfolgende 

Ausführungen wurden diesem Fachgutachten entnommen. Im Zuge der Ermittlung der zu-

lässigen Emissionskontingente für die Industrieflächen sind in Bezug auf die Bewertung des 

derzeitigen Umweltzustands zum einen die vorhandenen schutzwürdigen Nutzungen (Im-

missionsorte) zu identifizieren. Die nachfolgende Tabelle listet die maßgeblichen Immissi-

onsorte der Emissionskontingentierung und deren Schutzwürdigkeit auf.  
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Tab. 3.1-2: Betrachtete Immissionsorte mit Gebietseinstufung gemäß den vorlie-

genden Bebauungsplänen und in Ansatz gebrachte Immissionsricht-

werte basierend auf den Orientierungswerten nach Beiblatt 1 zu DIN 

18005 

Nr.  Bezeichnung  Immissionsrichtwert in dB(A)  

tags                 nachts  

Gebiet 

IO 01 Warndtstraße 103 60  45  MI 

IO 02 Einsteinweg 11 50  35 WR 

IO 03 Rudolf-Diesel-Ring 21 50  35 WR 

IO 04 Forsthausstraße 110 55 40 WA 

IO 05 Forsthausstraße 101 55 40 WA 

IO 06 Linslerhof 2 60  45  MI 

IO 07 Linslerhof 1 60  45  MI 

Quelle: [1] 

 

Abb. 3.1-1: Lage der maßgeblichen Immissionsorte 

 

Quelle: [1] 
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3.1.2.2 Bewertung der Lärmempfindlichkeit 

Eine Bewertung der Empfindlichkeit (Wertigkeit) der Immissionsorte bzw. der am Immissi-

onsort vorherrschenden Nutzungsform findet auf der Grundlage der Nutzungskategorien der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) statt. Die dort gestufte Lärmempfindlichkeit (Reine 

Wohngebiete sind stärker geschützt als Allgemeine Wohngebiete, diese wiederum sind stär-

ker geschützt als Mischgebiete und Gewerbe- / Industriegebiete) berücksichtigt die in der 

TA Lärm [6] maßgebenden Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäu-

den. Diese berücksichtigen, dass der Mensch - je nach ausgeübter Tätigkeit ï auf Lärm 

unterschiedlich empfindlich reagiert (relative Toleranz z. B. während handwerklichen Arbei-

ten oder sportlichen Aktivitäten; relativ hohe Sensibilität während kreativer wissenschaftli-

cher Tätigkeit oder beim Schlaf). Je geringer die Immissionsrichtwerte der TA Lärm desto 

empfindlicher und schutzwürdiger wird eine Nutzungsform eingestuft. 

Tab. 3.1-3: Bewertung der Lärmempfindlichkeit von Gebietseinstufungen 

Gebietseinstufung Immissionsrichtwert in dB(A)  
gem. TA Lärm Kap. 6.1 

Tag  
(6-22 Uhr) 

Nacht  
(22-6 Uhr) 

Kurgebiete, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleingartensiedlungen 55 40 

Kerngebieten, Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI) 60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Industriegebiete (GI) 70 70 

Wohngebiete bzw. Wohnnutzungen werden als hochempfindlich wertig eingestuft (rot), 

Misch- und Dorfgebiete als mittelwertig (gelb). Gewerbe- und Industriegebiete (grau) sind 

nur in geringem Maße empfindlich gegenüber Lärm. 

3.1.2.3 Vorbelastung Gewerbelärm 

Die Vorbelastung beschreibt in schalltechnischer Hinsicht den derzeitigen Umweltzustand 

bezüglich der Geräuscheinwirkungen durch Gewerbelärm. Eine Berücksichtigung der Vor-

belastung durch Gewerbelärm ist gemäß Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm nur dann erforderlich, 

wenn der Immissionsbeitrag durch das Vorhaben als Ărelevantñ mit Bezug auf die in Summe 

geltenden Immissionswerte anzusehen ist. Ist der Immissionsbeitrag nicht relevant, kann 

entsprechend der Regelungen der TA Lärm i.d.R. auf eine weitergehende Betrachtung der 

Vorbelastung verzichtet werden. Als irrelevant gilt ein Immissionsbeitrag, wenn die von der 

zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

Das Schallgutachten kommt zum Ergebnis, dass an den für die Beurteilung der Gewerbe-

lärmeinwirkungen durch das Vorhaben maßgeblichen Immissionsorten keine relevante Ge-

werbelärmvorbelastung durch bestehende Gewerbebetriebe in der Umgebung besteht. Da-

mit entsprechen die der Kontingentierung zugrunde gelegten Planwerte an den maßgebli-

chen Immissionsorten den in Tabelle 2 angegebenen Immissionsrichtwerten der TA Lärm. 
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3.1.3 Verkehrslärm 

3.1.3.1 Allgemeines 

Als schutzbedürftige Nutzungen sind in der Umgebung des Plangebiets insbesondere die 

vorhandenen Wohn- und Mischgebiete entlang der das Plangebiet erschließenden öffentli-

chen Straßen zu berücksichtigen. Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wurden in einer Ver-

kehrsuntersuchung Betrachtungen hinsichtlich des durch das geplante Vorhaben ausgelös-

ten Verkehrsaufkommens und dessen Verteilung auf das vorhandene Verkehrsnetz vorge-

nommen, das zur Erschließung des Plangebiets dient. 

In der Verkehrsuntersuchung wurden die folgenden Verkehrsmengen (DTV) ermittelt: 

- Prognose-Nullfall 2035 

- Prognose-Planfall 2035 

Zu den zu erwartenden Verkehrsmengen auf den Hauptzufahrtsstraßen zum Plangebiet im 

Nullfall 2035 (ohne Verwirklichung der Planung) und im Planfall 2035 (nach Verwirklichung 

der Planung) liegen Verkehrsprognosen vor. Auf der Grundlage dieser Verkehrsprognosen 

werden gemäß RLS-19 die lªngenbezogenen Schallleistungspegel LWó der StraÇenab-

schnitte im Nullfall 2035 und im Planfall 2035 jeweils am Tag und in der Nacht berechnet. 

Aus den Differenzen der lªngenbezogenen Schallleistungspegel LWó im Planfall und im Null-

fall werden die durch die Planung zu erwartenden Verkehrslärmpegelerhöhungen entlang 

dieser Hauptzufahrtsstraßen berechnet.  

Die betrachteten Straßenabschnitte sind in der folgenden Abbildung dargestellt.  
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Abb. 3.1-2: Lage der betrachteten Straßenabschnitte 

 

Erläuterungen: Bestand rot, Planung blau, Quelle: [1] 

Für die betrachteten Straßenabschnitte werden im Prognose-Nullfall 2035 folgende Ver-

kehrsmengen angegeben. 

Tab. 3.1-4: Verkehrsmengen ï Straßen Prognose-Nullfall 

 

Quelle: [1] 

Alle detaillierten Eingangsgrößen sowie die berechneten Schallemissionspegel der Straßen 

können dem Schalltechnischen Fachgutachten [1] entnommen werden. 
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3.1.3.2 Bewertung der Lärmempfindlichkeit 

Eine Bewertung der Empfindlichkeit (Wertigkeit) der Immissionsorte bzw. der am Immissi-

onsort vorherrschenden Nutzungsform findet wie beim Gewerbelärm auf der Grundlage der 

Nutzungskategorien der Baunutzungsverordnung (BauNVO) statt (vgl. Tab. 3.1-3) 

3.1.3.3 Vorbelastung Straßenverkehrslärm 

Aus den in vorgenannter Tabelle angegebenen Verkehrsmengen werden die längenbezo-

genen Schallleistungspegel der einzelnen Straßenabschnitte berechnet. Für die Straßenab-

schnitte 1 bis 4 innerhalb der Ortslage wird eine zulässige Höchstgeschwindigkeit mit 50 

km/h angesetzt. Für die übrigen Straßenabschnitte werden die zulässigen Höchstgeschwin-

digkeiten mit 100 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw angesetzt. Bei der Berechnung der 

längenbezogenen Schallleistungspegel werden die in vorgenannter angegebenen Lkw-Zah-

len gemäß RLS-19 auf die Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 verteilt. Für die einzelnen Stra-

ßenabschnitte werden gemäß RLS-19 die in der folgenden Tabelle aufgeführten Schallleis-

tungspegel berechnet. 

Tab. 3.1-5: Verkehrslªrm Schallleistungspegel LWó- Nullfall 

Straße  LWó Nullfall  

 Tag  Nacht  

1 ï L168  78,6  72,0  

2 ï L168  81,3  74,7  

3 ï L168  79,8  73,2  

4 ï L167  82,4  75,8  

5 ï L167  80,9  74,4  

6 ï B269  91,1  84,6  

7 ï B269  89,0  82,4  

8 ï L279  81,2  74,6  

Quelle: [1] 

Die Ermittlung der Belastung im Prognose-Nullfall 2035 zeigt, dass durch den Straßenver-

kehr bereits im LWó ï Nullfall zum Teil erhebliche Überschreitungen der Orientierungswerte 

des Beiblatt 1 zur DIN 18005 vorherrschen. Dies gilt somit auch, wenn die geplanten Nut-

zungen im Plangebiet nicht umgesetzt werden. 

3.1.4 Lichtimmissionen 

3.1.4.1 Bestand 

Allgemeines 

Mit dem Vorhaben werden neue Beleuchtungen installiert. Diese umfassen u.a. Beleuch-

tungen im Bereich der neuen, an die Wohnbebauung heranrückenden Werksanlagen. Licht-

immissionen gehören nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zu den schädlichen Um-

welteinwirkungen, wenn sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erheb-

liche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit herbeizuführen. Die Hin-

weise der Lichtleitlinie [17] beschreiben die Vorgehensweise für die Ermittlung von 

Lichtimmissionen durch k¿nstliche Lichtquellen und ihre Beurteilung hinsichtlich ñerheblicher 
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Belªstigungò im Sinne des BImSchG. Auf die Beeinträchtigung wild lebender Tiere durch 

Licht wird im Kapitel 3.2 (Tiere) eingegangen. 

Vorbelastungen 

Das Plangebiet stellt sich derzeit als nahezu vollständig land- und forstwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche dar. Es kann somit als sehr gering vorbelastet hinsichtlich vorhandener Licht-

emittenten bewertet werden. An vorhandenen Lichtquellen im Plangebiet und in der Umge-

bung sind die beleuchteten Verkehrswege sowie die angrenzenden Siedlungsbereiche mit 

Wohn-, Misch- und Gewerbegebieten zu nennen, die sich alle in relativ großer Entfernung 

zum Plangebiet befinden. Das Ausmaß der Vorbelastung des Plangebiets kann deshalb als 

gering bewertet werden. 

3.1.4.2 Bewertung 

Der Mensch ist gegenüber äußeren Lichteinwirkungen zwar grundsätzlich als empfindlich 

zu bewerten, die Empfindlichkeiten unterscheiden sich jedoch teilweise in Abhängigkeit der 

Nutzungsansprüche, der betroffenen Bevölkerungsgruppen und der bestehenden Vorbelas-

tungen. Eine Bewertung des Schutzguts Mensch in Bezug auf Lichtimmissionen erfolgt auf 

der Grundlage des nachfolgend dargestellten Bewertungsrahmens, in Anlehnung an die 

LAI-Lichtleitlinie [17]. 

Tab. 3.1-6: Bewertung der Empfindlichkeit hinsichtlich Lichtimmissionen 

Einstufung Gebietsart bzw. Prägung des Immissionsortes nach BauNVO 

Sehr hoch Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 

 Kleinsiedlungsgebiete (§2)  

Hoch reine Wohngebiete (§ 3) allgemeine Wohngebiete (§ 4)  

 Erholungsgebiete (§10)  

Mittel Dorfgebiete (§ 5)  

 Mischgebiete (§ 6)  

 Kerngebiete (§ 7)  

Gering Gewerbegebiete (§ 8)  

 Industriegebiete (§ 9)  

3.1.5 Störfälle 

3.1.5.1 Allgemeines 

Die Umweltprüfung hat nicht nur die Umweltauswirkungen des Normalbetriebs zu bewerten, 

sondern auch die von Störfällen. Dieses Kapitel stellt zwar kein Schutzgut im eigentlichen 

Sinne dar; es soll vielmehr die Risiken und damit die möglichen Auswirkungen, die durch 

Unfälle und Katastrophen vom Vorhaben auf die Schutzgüter des § 1 (6) Nr. 7a-d, ein-

schließlich ihrer Wechselwirkungen ausgehen, darstellen. Dabei geht es um realistische 

bzw. tatsächlich mögliche Ereignisse, die über das alltägliche und allgegenwärtige Risiko 

(z.B. Autounfälle, kleinere Unfälle im Zusammenhang mit der Bauphase) hinausgehen. Aus-

löser können sowohl menschlichen als auch natürlichen Ursprungs sein. 

Aufgrund der vorgesehenen Stoffe und Stoffgemische sowie der definierten Mengen(-

schwellen) des Anhang I der 12. BImSchV (Störfallverordnung) wird der geplante Standort 
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als Betriebsbereich den Grundpflichten der Störfall-Verordnung unterliegen. Die Störfallver-

ordnung gilt für alle Betriebsbereiche (z.B. Produktionsanlagen, Lager), in denen gefährliche 

Stoffe oberhalb einer sog. Mengenschwelle vorhanden sind. Die Betreiber der betroffenen 

Betriebsbereiche sind durch die Störfallverordnung verpflichtet, Sicherheitsvorkehrungen zu 

treffen, um Störfälle von vornherein zu vermeiden, auftretende Störfälle sofort zu erkennen 

und entsprechend zu handeln sowie deren Auswirkungen auf den Menschen und die Um-

welt so weit wie möglich zu minimieren.  

Nach § 50 in Verbindung mit § 3 Abs. 5c BImSchG soll zwischen Betriebsbereichen, die der 

Störfall-Verordnung unterliegen und schutzbedürftigen Nutzungen in der Nachbarschaft ein 

angemessener Abstand eingehalten werden, um die Auswirkungen eines Störfalles zu mi-

nimieren. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde daher vom Vorhabenträger ein Gut-

achten zur Ermittlung von angemessenen Abständen als Einzelfallbetrachtung für den ge-

planten Betriebsbereich des Vorhabens erstellt (ĂAbstandsgutachtenñ)[16]. Die Betrachtung 

erfolgte ausschließlich auf das Schutzgut ĂMenschñ bezogen, da für andere Schutzguter 

derzeit keine belastbaren Beurteilungsmaßstäbe/ Grenzwerte existieren. Allgemeine Immis-

sionsschutzbelange sind daher nicht Gegenstand des Abstandsgutachten bzw. der Störfall-

verordnung und werden gegebenenfalls gesondert betrachtet. 

3.1.5.2 Stoffliche Gefahrenpotenziale 

Nach Erkenntnissen aus allgemein zugänglichen Veröffentlichungen können in einer Batte-

riezellfertigung insbesondere folgende stoffliche Gefahrenpotentiale vorliegen:  

¶ Akut toxische flüssige und / oder feste Gefahrstoffe, teils zugleich über weitere Gefah-

renmerkmale (bspw. Entzündbarkeit) verfügend; akut toxische Gase liegen im Allge-

meinen nicht vor  

¶ Entzündbare Gefahrstoffe, insbesondere als Lösemittel, teils zugleich über weitere Ge-

fahrenmerkmale verfügend  

¶ In Gewerbe- und Industriebetrieben allerorten vorhandene Betriebsstoffe, wie Erdgas, 

Heizöl, Schmierstoffe, Reinigungsmittel 

3.1.5.3 Bewertung 

Im Leitfaden KAS 18 zum ĂLand-Use-Planningñ werden Anlagen in Abhªngigkeit der ge-

handhabten gefährlichen Stoffe in bestimmte Abstandsklassen unterteilt. Der in der jeweili-

gen Klasse vorgesehene Abstand f¿r bestimmte Anlagen ist im Sinne eines ĂAchtungsab-

standsñ als Richtwert f¿r den Planungsfall zu verstehen, der eine ausreichende Vorsorge 

vor Gefahren durch Störfälle für die Nutzer benachbarter Gebiete mit schutzbedürftigen Nut-

zungen sicher-stellen soll. Die Richtwerte werden mit Hilfe von im Sinne einer Konvention 

verallgemeinerten Referenzszenarien unter standardisierten Randbedingungen ermittelt 

(Fall Ăohne Detailkenntnisseñ).  

F¿r die stofflichen Gefahrenpotentiale kºnnen wiederum angemessene Abstªnde Ămit De-

tailkennt-nissenñ derart bestimmt werden, dass noch nicht festgelegte Randbedingungen in 

technisch sinnvollem Rahmen konservativ (pessimistisch) angenommen werden. Die auf 

diese Weise ermittelten Abstände stellen insoweit generell Abschätzungen dar, die im Rah-

men des nachgelagerten BImSchG-Verfahrens durch entsprechende Vorgaben zur bauli-

chen und technischen Detailausführung der Anlagen sichergestellt werden können.  
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Tab. 3.1-7: Abschätzung angemessener Abstände (vereinfachte Darstellung) 

Relevante stoffliche Gefahrenpotenziale Abgeschätzte angemessene Abstände (Leitfa-
den KAS 18) 

(Akut toxische) Gefahrstoffe Freisetzung 

Verdunstung von Stoffen 

Luftgetragene Ausbreitung von Schadstoffen 

Keine leicht flüchtigen UND zugleich toxischen 
Stoffe 

Č 50 Meter 

Entzündbare Lösemittel 

Č Brand -> Wärmestrahlung 

Anlieferung / Lagertank 

Č 100 Meter 

Betriebsstoffe 

Č Brand / Explosion 

Č Wärmestrahlung / Druckwelle 

(nur Flüssiggas) 

Č 150 Meter 

Ergänzende überschlägige Betrachtung des 
Brandfalls 

Č Brandgase (Fluorwasserstoff) 

Č Luftgetragene Ausbreitung 

Brandgase 

Č  < 100 Meter 

Ergänzender Mindestabstand Č 50 Meter (hier nicht relevant, da durch 
obige Werte abgedeckt 

Quelle: [16] 

 

3.2 Tiere, biologische Diversität 

3.2.1 Bestand 

3.2.1.1 Untersuchungsumfang 

Faunistische Erhebungen und die Bewertung der erfassten Tiervorkommen ermöglichen die 

Darstellung von geschützten Arten sowie der indikatorgruppenspezifischen landschaftsöko-

logischen Wertigkeit von Lebensräumen bzw. Lebensraumkomplexen. Darüber hinaus die-

nen die faunistischen Erhebungen zur Darstellung der Empfindlichkeit gegenüber potenzi-

ellen Störwirkungen der geplanten Nutzungen im Plangebiet und ggf. zur Entwicklung von 

geeigneten Ausgleichsmaßnahmen im Umfeld. Unter Berücksichtigung der Biotoptypen im 

Plangebiet wurden zwischen 2018 und April 2022 folgende Tiergruppen untersucht: 

Avifauna 

¶ Brutvögel 

¶ Rast- und Zugvögel 

Säugetiere 

¶ Fledermäuse 

¶ Haselmaus 

¶ Wildkatze 

Herpetofauna 

¶ Reptilien 

¶ Amphibien 
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Wirbellose 

¶ Libellen 

Nachfolgende Ausführungen stützen sich auf die Erhebungsergebnisse der tierökologischen 

Erhebungen [12, 25, 26]. 

 

Fachbeitrag Artenschutz (Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung) 

Im Rahmen der Bauleitplanung wurde ein gesonderter ĂFachbeitrag Artenschutzñ erstellt. Im 

Fachbeitrag Artenschutz werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemäß § 7 Abs. 2, Nr. 13 und 14 beson-

ders und streng geschützten Arten, die durch das Vorhaben erfüllt werden könnten, ermittelt 

und dargestellt. Der Fachbeitrag Artenschutz stellt somit fest, ob die Kriterien für die Ver-

botstatbestände (Schädigungs-, Tötungs- und Störungsverbot) erfüllt sind. Wesentlich dafür 

ist, ob alle von den geplanten Nutzungen potenziell beeinträchtigten Tierarten mit ihren Po-

pulationen sich in ihrem Erhaltungszustand nicht verschlechtern bzw. eine ausreichende 

Lebensraumfläche für den Fortbestand der Populationen erkennbar erhalten bleibt. Anteil 

daran können einerseits die Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ha-

ben. Darüber hinaus ist zu klären, ob im Umfeld der geplanten Nutzungen hinreichend ge-

eignete Habitatstrukturen bestehen und verbleiben, die den betroffenen Tierarten respektive 

derer Lokalpopulationen die weitere Existenz im angestammten Raum dauerhaft ermögli-

chen können. Auf der Ebene der Bauleitplanung ist zu prüfen, ob der Planvollzug, d.h. die 

Ansiedlungen der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen, grundsätzlich möglich ist 

oder ob er an Anforderungen des Artenschutzrechts scheitert. 
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3.2.1.2 Untersuchungsräume 

Untersuchungsraum Wildkatze 

Nachfolgende Abbildung zeigt das Plangebiet im Kontext der 30 Beprobungsstandorte, die 

sich innerhalb eines Radius von 2.500 m (als Mittelpunkt des Suchraums wurde der Beginn 

der in Nord-Süd-Richtung vom Warndtrand verlaufenden Hecke ausgewählt) befanden.  

Abb. 3.2-1: Untersuchungsraum Wildkatze und Lage der Beprobungsstandorte 

 

Erläuterungen: 30 Beprobungsstandorte für die Wildkatze innerhalb des 2,5km-Radius 

Untersuchungsraum andere Tiergruppen 

Der Untersuchungsraum für alle übrigen Tiergruppen hat eine Ausdehnung von rund 164 ha 

(max. ca. 2,6 km breit und max. 1 km hoch). Westlich grenzt der ¦berherrner Ortsteil ĂWohn-

stadtñ, im Nordwesten liegen gewerblich genutzte Flªchen, u.a. der Fa. Mosolf AC¦ - Auto 

Service Center Überherrn GmbH, einem auf Fahrzeugtransport, -umschlag und -lagerung 

spezialisierten Unternehmen. Die an den Erfassungsraum angrenzende, rund 40 ha große 

Fläche bietet Platz für bis zu 14.000 Fahrzeuge. Südlich schließt ein großes, nur sehr dünn 

besiedeltes Waldgebiet, der Warndt, an. Erst nach ca. 6 km in SSO-Richtung wird wieder 

eine Straße (L 165 von Ludweiler nach Carling / F) gequert. Der durchgängig bewaldete 

Bereich setzt sich von dort für weitere 6 km fort (bis St. Nikolaus), wo wiederum lediglich 

eine Straße (L 277, Karlsbrunn-Lauterbach) zu überqueren ist. Der Warndtwald ist ein wich-

tiges Refugium für Tiere und Pflanzen in der Region. Dem wird u.a. durch die Einstufung als 

NATURA 2000-Gebiet Rechnung getragen. Südöstlich grenzt der Ortsteil Friedrichweiler 

der Gemeinde Wadgassen an das Untersuchungsgebiet an. Östlich befinden sich Offen-

landbereiche an, die primär agrarisch genutzt werden. Im Nordosten schließt das natur-

schutzfachlich bedeutsame Feuchtgebiet Eulenmühle / Welschwies (Bisttal, Höllengraben) 

an. Nördlich grenzt der Untersuchungsraum auf seiner gesamten Länge an die mittlerweile 
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stillgelegte Bahnstrecke ĂVºlklingen-Thionvilleñ. Dahinter liegt der Linslerhof sowie weitere 

agrarisch genutzte Flächen (z.B. Spargelacker).  

Für die Bereiche der zu berücksichtigenden FFH- und Vogelschutzgebiete ĂWarndtñ und 

ĂEulenm¿hleñ wird auf faunistische Erhebungen zur¿ckgegriffen, die im Rahmen des Moni-

torings bzw. der Managementpläne regelmäßig erhoben werden. Dabei wird grundsätzlich 

angenommen, dass die in den Erfassungen nachgewiesenen Arten sowie alle im Standard-

datenbogen aufgelisteten Arten in allen potenziell als Lebensraum geeigneten Bereichen 

der FFH-/ Vogelschutzgebiete vorkommen könnten, auch wenn sie im Jahr der Erhebungen 

nicht nachgewiesen werden konnten. 

Der eigentliche Untersuchungsraum setzt sich primär aus Offenland (Äcker, Mähwiesen, 

Brachen) zusammen. Es werden nördlich des Plangebiets etwa 18 ha von Photovoltaikan-

lagen (PV) bedeckt. Auf den Warndt (Streifen am südlichen Gebietsrand) entfallen etwa 

12 ha. Weitere, von Baumgruppen bzw. Gebüschen bedeckte Bereiche sind eher rar und 

im Westen bzw. Osten der Fläche zu finden. Die große, zentrale Ackerfläche, die den Groß-

teil des Plangebiets einnimmt, ist ca. 54 ha groß. Sie wird lediglich durch einen in Nord-Süd-

Richtung verlaufenden Hecken- / Gebüschstreifen getrennt. Weitere, aus Naturschutzsicht 

relevante bzw. wertgebende Strukturen fehlen dort ansonsten. Auch gibt es keine kleinflä-

chig abwechselnde Anpflanzung unterschiedlicher Feldfrüchte. Zum Zeitpunkt der Erhebun-

gen herrschte dort jeweils westlich und östlich des Heckenstreifens quasi eine Monokultur 

vor.  

Abb. 3.2-2: Untersuchungsraum der faunistischen Erhebungen 

 

Erläuterungen: rote Linie = Untersuchungsgebiet eigene Erhebungen Fauna, grüne Schraffur = FFH- und 

Vogelschutzgebiete (südlich = Warndt, nordöstlich = Eulenmühle)  
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Nachfolgende Abbildungen vermitteln einen Eindruck des Untersuchungsraumes ï sowohl 

aus der Luft (Drohnenaufnahmen aus ca. 100m Höhe) wie auch vom Boden. 

Abb. 3.2-3: Drohnenaufnahme des Untersuchungsraums (Blickrichtung Westen) 

 

Erläuterungen: rechter Bildrand = PV-Anlage, unterer Bildrand zwischen Heckenstreifen verläuft der Fau-

lebach; linker Bildrand = Warndt 

Abb. 3.2-4: Drohnenaufnahme des Untersuchungsraums (Blickrichtung Osten) 

 

Erläuterungen: PV-Anlage am linken Bildrand; Warndt am rechten Bildrand; Bildmitte die B 269 mit Que-

rung der L 168; Gehölzbestand im Vordergrund zeigt Verlauf des Höllengrabens 
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Abb. 3.2-5: Drohnenaufnahme des Untersuchungsraums (Mosolf-Gelände) 

 

Erläuterungen: B 269 am rechten Bildrand; Bildmitte mit Abstellflächen der Fa. Mosolf; Bahnanlagen un-

terhalb der Abstellflächen 

 

3.2.1.3 Begehungstermine 

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Freilandarbeiten am 15.02 bis zum 9.12.2021 Be-

gehungen an 94 Tagen durchgeführt, womit sich eine sehr hohe Beprobungsdichte ergibt.. 

Tabelle 3.2-1 stellt die Schwerpunkttätigkeiten bei den jeweiligen Begehungen dar. In nach-

folgender Abbildung sind die gpx-Tracks dargestellt, die während der Erfassungen aufge-

zeichnet wurden. 

Neben den aufgelisteten Begehungsterminen wurden im Zuge der vertiefenden Wildkatzen-

untersuchungen zwischen Mitte Februar und Mitte April 2022 insgesamt  5 Kontrollen mit 2 

Personen, also im Durchschnitt mit etwa 10 Tagen Pause zwischen den Kontrollrunden 

durchgeführt. 
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Tab. 3.2-1: Übersicht der faunistischen Begehungstermine 

Datum Tageszeit Wetterlage Erfassungsschwerpunkt 

Februar 2021 

15.2. vormittags bedeckt, bis 2 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

16.2. nachmittags bedeckt, bis 10 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

17.2. vormittags meist bedeckt, bis 8 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

18.2. vormittags teils bedeckt, bis 8 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

19.2. vormittags Nebel/Sprühregen, bis 6 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

24.2. nachmittags sonnig, bis 18 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

25.2. nachmittags sonnig, bis 18 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

März 2021 

1.3. nachmittags sonnig, bis 12 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

2.3. nachmittags sonnig, bis 15 °C Aufbau Fotofallen, allg. Erfassung 

4.3. vormittags regnerisch, 6 °C Aufbau Fotofallen, allg. Erfassung 

5.3. (vor)mittags stark bewölkt, bis 4 °C Aufbau Fotofallen, allg. Erfassung 

8.3. morgens sonnig, bis 3 °C u.a. Brutvögel 

15.3. nachmittags teils bewölkt, bis 9 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

17.3. nachmittags zeitw. Schneeregen, bis 4 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

18.3. nachmittags/abends bedeckt, bis 4 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

19.3. nachmittags zeitw. Schneefall, um 3 °C allg. Erfassung 

23.3. morgens überwiegend bedeckt, bis 6 °C u.a. Brutvögel 

25.3. vormittags teils bedeckt, bis 11 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

31.3. nachmittags sonnig, bis 23 °C u.a. Drohnenbefliegung 

April 2021 

1.4. nachmittags wolkig, bis 22 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen 

6.4. morgens wolkig, bis 2 °C u.a. Brutvögel 

12.4. nachmittags stark bewölkt, bis 7 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

13.4. nachmittags/abends wolkig, bis 7 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

14.4. nachmittags bewölkt, um 6 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

15.4. nachmittags stark bewölkt, um 6 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

16.4. abends bedeckt, um 4 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

18.4. morgens bedeckt, bis 6 °C u.a. Brutvögel 

22.4. nachmittags heiter, bis 14 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

23.4. nachmittags sonnig, bis 16 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

26.4. (nach)mittags sonnig, bis 14 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

Mai 2021 

2.5. morgens wolkig, bis 8 °C u.a. Brutvögel 

5.5. nachmittags/abends Regen, bis 7 °C Batcorder Aufbau, allg. Erfassung 

6.5. nachmittags/abends Regen, um 6 °C Batcorder Umbau,  allg. Erfassung 
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10.5. nachmittags bedeckt, bis 14 °C Batcorder Abbau,  allg. Erfassung 

13.5. nachmittags bedeckt, bis 12 °C Batcorder Aufbau,  allg. Erfassung 

15.5. nachmittags Regen, um 10 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

18.5. nachmittags Regen, bis 12 °C Batcorder Abbau, Kontrolle / Umbau Fotofallen 

20.5. morgens meist bedeckt, bis 10 °C u.a. Brutvögel 

29.5. nachmittags/abends heiter, bis 19 °C Batcorder Aufbau,  allg. Erfassung 

30.5. nachmittags/abends heiter, um 19 °C u.a. Reptilien, Libellen, Falter  

31.5. abends klar, um 19 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

Juni 2021 

1.6. nachmittags/abends heiter, bis 23 °C u.a. Reptilien, Libellen, Falter  

3.6. morgens bedeckt, bis 20 °C Brutvögel, Batcorder Abbau 

6.6. nachmittags/abends bedeckt, um 17 °C Abbau Fotofallen, allg. Erfassung 

7.6. nachmittags bedeckt, bis 19 °C Abbau Fotofallen, allg. Erfassung 

10.6. abends klar, bis 23 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

11.6. nachmittags sonnig, bis 27 °C Batcorder Aufbau, allg. Erfassung 

14.6. nachmittags/abends sonnig, um 26 °C u.a. Reptilien, Libellen, Falter  

17.6. morgens heiter, bis 26 °C Batcorder Abbau, allg. Erfassung 

23.6. morgens bedeckt, bis 16 °C u.a. Brutvögel 

25.6. nachmittags/abends wolkig, um 18 °C Batcorder Aufbau, allg. Erfassung 

Juli 2021 

1.7. abends wolkig, bis 16 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien,        Batcorder Abbau 

9.7. nachmittags/abends wolkig, bis 21 °C Batcorder Aufbau, allg. Erfassung 

11.7. nachmittags wolkig, um 20 °C u.a. Reptilien, Libellen, Falter  

12.7. nachmittags/abends bedeckt, bis 17 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

13.7. abends bedeckt, um 14 °C u.a. Rastvögel (Kiebitze) 

14.7. (vor)mittags bedeckt, um 14 °C Batcorder Abbau, allg. Erfassung 

16.7. nachmittags wolkig, bis 21 °C u.a. Rastvögel (Kiebitze), Reptilien 

21.7. nachmittags/abends sonnig, bis 23 °C u.a. Rastvögel (Kiebitze) 

22.7. abends bewölkt, bis 23 °C Erkundung Umfeld (Bisttal West, Bienenfressersuche) 

23.7. (vor)mittags sonnig, bis 22 °C Batcorder Aufbau, Drohnenbefliegung 

27.7. morgens heiter, bis 18 °C u.a. Brutvögel 

28.7. nachmittags stark bewölkt, bis 20 °C  Batcorder Abbau, allg. Erfassung 

August 2021 

1.8. nachmittags wolkig, um 19 °C u.a. Reptilien, Libellen, Falter  

2.8. nachmittags/abends stark bewölkt, bis 18 °C Batcorder Aufbau, allg. Erfassung 

3.8. abends stark bewölkt, bis 14 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

4.8. nachmittags/abends stark bewölkt, um 18 °C Erkundung Umfeld (Bisttal Nordost, Bienenfressersuche) 

7.8. nachmittags/abends stark bewölkt, um 16 °C Batcorder Umbau, allg. Erfassung 
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9.8. nachmittags/abends stark bewölkt, um 20 °C u.a. Rast-/Zugvögel, Check Dauerstation Batc. 

10.8. abends stark bewölkt, bis 20 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

11.8. nachmittags heiter, um 24 °C Batcorder Abbau, Drohnenbefliegung, Bienenfressersuche 

13.8. nachmittags heiter, um 26 °C Bienenfressersuche, Reptilien, Libellen, Falter 

17.8. mittags bedeckt, bis 16 °C Batcorder Aufbau, allg. Erfassung 

23.8. nachmittags stark bewölkt, bis 20 °C Batcorder Abbau, allg. Erfassung 

26.8. nachmittags/abends stark bewölkt, bis 17 °C Bienenfressersuche, Reptilien, Libellen, Falter 

30.8. (nach)mittags bedeckt, um 17 °C Überprüfung Gemeindefläche (ehem. Deponie) SW-Teil 

September 2021 

3.9. (vor)mittags sonnig, bis 22 °C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

5.9. (vor)mittags sonnig, bis 20 °C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

7.9. abends klar, bis 21 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

9.9. nachmittags stark bewölkt, bis 22 °C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

13.9. (nach)mittags heiter, um 22 °C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

18.9. nachmittags sonnig, bis 21 °C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

19.9. nachmittags bewölkt, um 17°C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

22.9. nachmittags heiter, um 18°C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

24.9. (nach)mittags sonnig, bis 20°C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

30.9. vormittags heiter, 8-12°C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

Oktober 2021 

1.10. nachmittags heiter, bis 17°C 

primär Rast-/Zugvögel 
13.10. nachmittags stark bewölkt, um 10°C 

18.10. (vor)mittags sonnig, bis 7°C 

27.10. nachmittags teils bedeckt, um 12°C 

November 2021 

9.11. vormittags heiter, bis 4°C 

primär Rast-/Zugvögel 22.11. (vor)mittags bewölkt, um 5°C 

25.11. (nach)mittags bedeckt, bis 2°C 

Dezember 2021 

9.12. (vor)mittags bedeckt, bis 2°C primär Rast-/Zugvögel 

 

Die Kontrollen der Wildkatzenuntersuchung erfolgten am 

A: 11.-15.02.2022 

B: 23.-26.02.2022 

C: 11.-14.03.2022 

D: 26.-29.03.2022 

E: 09.-13.04.2022 
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Abb. 3.2-6: Untersuchungsraum der faunistischen Erhebungen 

 

Erläuterungen: grüne Linien = im Gelände zurückgelegten Strecken (aufgezeichnete GPS-Tracks).  

Quelle: [12] 

 

3.2.1.4 Vögel 

Methodik 

Es gibt ausgezeichnete autökologische, chorologische und faunistische Daten (z.B. GLUTZ 

v. BLOTZHEIM 1966-1993, BEZZEL 1995) zu und von der Avifauna. Vögel sind als Indika-

toren für Biotopstrukturen und funktionale Beziehungen akzeptiert (BLAB 1989). Die Metho-

dik ist ausgereift. So können  Vögel systematisch über ihre artspezifischen Gesänge erfasst 

werden (BIBBY et.al. 1995). Es gibt eine Fülle regionaler Publikationen (z.B. Hölzinger 

1987), die sich für Vergleiche und weitergehende Interpretationen gut eignen. Teilflächen-

bewertungen sind aufgrund der breiten avifaunistischen Grundlagen gut möglich. Vögel sind 

deswegen die meistbearbeitete Tierartengruppe in ökologischen Planungen (RIECKEN & 

Schröder 1995). 

Vögel wurden optisch und akustisch nachgewiesen (Südbeck et. al. 2005). Die ca. 164 ha 

große Fläche wurde flächendeckend bearbeitet. Der Status "Brutvogel, Nahrungsgast oder 

Durchzügler (B/N/D)" wurde aufgrund der Häufigkeit der Beobachtungen (mindestens zwei-

mal im näheren Umfeld), ethologischer Aspekte (Nestbau, füttern) und aufgrund der poten-

ziellen Eignung der betrachteten Teilfläche angegeben. In Einzelfällen, zum Beispiel für die 

Eulen- und Spechtkartierungen (beide mit mehreren Nachtbegehungen), erfolgte der Ein-

satz von Klangattrappen vom Tonträger. Bei einer Reihe wertgebender Arten (Spechte, Eu-

len, Falken) erfolgte eine intensive Suche nach den Höhlen-, Nest- und Horstbäumen. Eine 
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gezielte Nachsuche nach Nestern anderer Arten erfolgte wegen der damit verbundenen ho-

hen Störungen zur Brutzeit nicht, allenfalls zur Vor- oder Nachbrutzeit zur Bestätigung des 

vermuteten Status. Autökologische Aspekte wurden z.B. nach GLUTZ VON BLOTZHEIM 

(1973), HÖLZINGER (1987) bearbeitet. 

Es wurden im Zeitraum 08.03.2021 bis 09.12.2021 insgesamt 34 Vogelkartierungen durch-

geführt. Die Begehungszeiten sind der Tabelle 3.2-1 zu entnehmen. 

Die Begehungen fanden zur Zeit der größten Gesangsaktivität statt, also am frühen Vormit-

tag oder (in Ausnahmefällen) am späten Nachmittag und/ oder in der Abenddämmerung. 

Dabei wurde darauf geachtet, alle relevanten Biotoptypenkomplexe abzudecken. Die rele-

vanten Beobachtungen (z.B. revieranzeigende Männchen, Nestfunde, futtertragende Altvö-

gel etc.) werden in vorbereitete Feldkarten eingetragen. Als "Brutvogel" wird i.d.R. gewertet, 

wenn an mindestens zweien der Begehungstermine relevante Beobachtungen vermerkt 

werden. In bestimmten Fällen kann bereits bei einmaliger Beobachtung relevanter Verhal-

tensweisen von einem Brutvorkommen ausgegangen werden, etwa bei futtertragenden Alt-

vögeln am Nest oder bei direktem Nestfund. Weitere Aktivitäten (Nahrungsgäste, Überflüge) 

werden ebenfalls registriert. Die flächenbezogenen Begehungswege waren bei jedem Ter-

min gleich, das Abschreiten erfolgte jedoch in alternierender Reihenfolge. 

Ergebnisse 

Bei den avifaunistischen Kartierungen konnten bislang insgesamt 92 Vogelarten festgestellt 

werden. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Gebiet bzw. den unmittelbar 

angrenzenden Bereichen nachgewiesenen Arten, einschließlich ihres Brut- und Schutzsta-

tus. 

Tab. 3.2-2: Nachgewiesene Vogelarten 

Art (deutsch) Art (wiss.) Status im 

Prüfraum 

RL Saar 

(2020) 

RL BRD 

(2020) 

VSRL BArtSchV 

Anl. 1 

EG-VO 

Anh. A 

Amsel Turdus merula             

Bachstelze Motacilla alba             

Bekassine Gallinago gallinago   0 1   x   

Bergfink Fringilla montifringilla             

Bienenfresser Merops apiaster         x   

Blaumeise Parus caeruleus             

Bluthänfling Carduelis cannabina   V 3       

Braunkehlchen Saxicola rubetra   1 2       

Buchfink Fringilla coelebs             

Buntspecht Dendrocopos major             

Dohle Corvus monedula             

Dorngrasmücke Sylvia communis             

Eichelhäher Garrulus glandarius             


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































